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           Anlage 4 

Begründung 

Gemäß § 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Wasserhaushaltsgesetzes können 
Wasserschutzgebiete festgesetzt werden, soweit es das Wohl der Allgemeinheit er-
fordert, Gewässer im Interesse der derzeit bestehenden oder künftigen öffentlichen 
Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. 

Gemäß § 52 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes können in Wasser-
schutzgebieten bestimmte Handlungen verboten oder eingeschränkt werden sowie 
erklärt werden, dass Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Grundstücken be-
stimmte Handlungen vorzunehmen und Maßnahmen zu dulden haben, soweit der 
Schutzzweck dies erfordert.  

Mit der Verordnung wird im Einzugsgebiet des Wasserwerkes Schönow ein Was-
serschutzgebiet festgesetzt. Der Erlass der Verordnung ist aus den nachfolgend 
genannten Gründen erforderlich. 

Das im Jahre 1971 errichtete Wasserwerk Schönow des Zweckverbandes 
Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA) befindet 
sich in der Ortslage Schönow westlich der Kreisstraße (K 7308) nach Blumberg. 
Das Wasserwerk versorgt mit einer erlaubten mittleren Entnahmemenge von 450 
m³/d aus 5 Brunnen ca. 491 Einwohner der Gemeinden Jamikow, Kummerow und 
Schönow sowie Gewerbebetriebe. Max. 65 m³/d gehen davon zur Wasseraufberei-
tung zum benachbarten Wasserwerk Blumberg. 

Da das Wohl der Allgemeinheit i. S. d. § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes auch im 
Interesse der bestehenden öffentlichen Wasserversorgung den besonderen Schutz 
des hierfür genutzten Grundwassers erfordert, ist die Festsetzung eines Wasser-
schutzgebietes mit angepassten Anforderungen zum Grundwasserschutz geboten. 
Das genutzte Wasservorkommen ist schutzwürdig, schutzbedürftig und ohne unver-
hältnismäßige Belastung Dritter schutzfähig. 

Trotz anthropogener Beeinflussungen ist das Grundwasservorkommen in qualitati-
ver Hinsicht für die Trinkwassergewinnung geeignet. Die Aufbereitung des geför-
derten Grundwassers zu Trinkwasserqualität ist zu vertretbaren Kosten möglich. 
Auch die land- und forstwirtschaftliche Nutzung des Einzugsgebietes stellt die 
Schutzwürdigkeit und Schutzfähigkeit nicht in Frage. Der vorhandene Grundwas-
servorrat ist für die zur Trinkwasserversorgung benötigte Grundwasserentnahme 
ausreichend. Somit ist die Schutzwürdigkeit des Grundwasservorkommens sowohl 
in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht gegeben. 

Da das Einzugsgebiet des Wasserwerkes bereits landwirtschaftlich und forstwirt-
schaftlich genutzt wird, muss von einer Gefährdung des Grundwasservorkommens 
durch gegenwärtige und künftig denkbare Nutzungen ausgegangen werden. Ohne 
die Unterschutzstellung ist eine nicht unwesentliche Beeinträchtigung des Grund-
wasservorkommens in qualitativer oder quantitativer Hinsicht zu befürchten. Das 
Grundwasservorkommen ist somit in hohem Maße schutzbedürftig. 

Mit den Schutzbestimmungen dieser Verordnung soll der erforderliche, in die Zu-
kunft gerichtete Schutz des zur Trinkwassergewinnung genutzten Grundwassers 
erreicht werden, ohne dabei gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu versto-
ßen. Eine Stilllegung oder gar Beseitigung vorhandener legaler Anlagen ist in aller 
Regel nicht erforderlich. Bereits erteilte Genehmigungen behalten ihre Gültigkeit, 
auch wenn mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wurde. Mit vielen Schutzbe-
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stimmungen werden der Neubau und die Erweiterung von für das Grundwasservor-
kommen gefährlichen Anlagen verboten bzw. es werden besondere Anforderungen 
zum Schutz des Grundwassers an die Ausrüstung und den Betrieb gestellt. 

Mit anderen Schutzbestimmungen werden bestimmte Handlungen verboten oder 
eingeschränkt. Verstöße gegen die Schutzbestimmungen können als Ordnungswid-
rigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden.  

Die Schutzbestimmungen gewährleisten insgesamt die notwendige Verringerung 
des Risikos einer Gefährdung der Trinkwassergewinnung auf ein vertretbares Maß. 
Somit ist das Wasservorkommen auch ohne unverhältnismäßige Belastung Dritter 
schutzfähig. 

Für Wasserschutzgebiete gelten neben den Regelungen dieser Verordnung insbe-
sondere folgende Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes:  
 
1. Befreiungen 

Gemäß § 52 Absatz 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes kann die zuständige 
Behörde von Verboten, Beschränkungen sowie Duldungs- und Handlungspflichten 
einer Wasserschutzgebietsverordnung eine Befreiung erteilen, wenn der Schutz-
zweck nicht gefährdet wird oder überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit 
dies erfordern. Sie hat eine Befreiung zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung un-
zumutbarer Beschränkungen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der 
Schutzzweck nicht gefährdet wird.  
 
2. Entschädigung und Ausgleich 

Soweit Regelungen dieser Verordnung das Eigentum unzumutbar beschränken und 
diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung oder andere Maßnahmen vermie-
den oder ausgeglichen werden kann, ist gemäß § 52 Absatz 4 des Wasserhaus-
haltsgesetzes eine Entschädigung zu leisten.  

Soweit eine Regelung dieser Verordnung erhöhte Anforderungen festsetzt, die die 
ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks ein-
schränken, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile gemäß § 52 
Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit § 17 des Brandenburgi-
schen Wassergesetzes ein angemessener Ausgleich zu leisten, soweit nicht eine 
Entschädigungspflicht besteht.  

         

Zu den einzelnen Bestimmungen  

Zu § 1 (Allgemeines): 

Zu Absatz 1: 

In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird zunächst der Schutzzweck dieser Verordnung genannt. 
Gemäß § 51 Absatz 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes ist der Begünstigte in 
der Verordnung zu bezeichnen. Dies erfolgt in Absatz 1 Satz 2. Begünstigter ist 
derjenige, dessen Fassungsanlagen durch die Wasserschutzgebietsverordnung ge-
schützt werden (vgl. § 15 Absatz 2 Satz 1 des Brandenburgischen Wassergeset-
zes). Eigentümer der Fassungsanlagen ist der Zweckverband Ostuckermärkische 
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA). 
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Zu Absatz 2: 

Gemäß § 51 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes sollen Trinkwasserschutzge-
biete nach Maßgabe der allgemein anerkannten Regeln der Technik in Zonen mit 
unterschiedlichen Schutzbestimmungen unterteilt werden. Die Gliederung des 
Trinkwasserschutzgebietes erfolgt nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 101 "Richtlinien 
für Trinkwasserschutzgebiete; I Teil: Schutzgebiete für Grundwasser", Ausgabe 
vom Ausgabe März 2021, der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches 
e. V. (DVGW). Mit der Gliederung wird berücksichtigt, dass die Gefahr für das ge-
nutzte Grundwasser - außer bei flächenhaften Einträgen - allgemein mit zunehmen-
dem Abstand des Gefahrenherdes von der Trinkwassergewinnungsanlage ab-
nimmt.  

Die in der Zone III geltenden Bestimmungen sollen den Schutz vor weitreichenden 
Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemi-
schen oder vor radioaktiven Verunreinigungen gewährleisten. Nach DVGW-Arbeits-
blatt W 101 kann die Zone III in begründeten Fällen in die Zonen III B und III A 
unterteilt werden. Eine Unterteilung ist insbesondere dann geboten, wenn die Zone 
III so groß ist, dass eine nochmalige Abstufung aufgrund der nach außen hin ab-
nehmenden Gefahr zur Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes notwendig 
ist. 

Im vorliegenden Fall bietet sich unter Berücksichtigung der hydrogeologischen Ver-
hältnisse, insbesondere des Geschütztheitsgrades des Grundwasserleiters, eine 
nochmalige Unterteilung der Zone III an. Im Ergebnis der Bemessung, die in der 
Begründung zu § 2 näher erläutert wird, ergeben sich für die Zonen III B und III A 
deutlich trennbare Bereiche. Aus diesen Gründen wurde die Zone III in die Zonen 
III B und III A unterteilt. 

Die in der Zone II geltenden Bestimmungen sollen den Schutz vor Verunreinigungen 
durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Parasiten und Wurmeier) 
sowie vor sonstigen Beeinträchtigungen gewährleisten, die bei geringer Fließdauer 
und -strecke zum Brunnen gefährlich sind. 

Die in der Zone I geltenden Bestimmungen sollen den Schutz der Brunnen und ihrer 
unmittelbaren Umgebung vor jeglichen Verunreinigungen und Beeinträchtigungen 
gewährleisten. 

Zu § 2 (Räumlicher Geltungsbereich): 

Zu Absatz 1: 

Bemessung der Größe der einzelnen Zonen 

Die Bemessung der erforderlichen Größe der einzelnen Zonen erfolgt auf der 
Grundlage eines Fachgutachtens vom 26.03.2001 von der HGN Hydrogeologie 
GmbH, Niederlassung Berlin Brandenburg. Eine Aktualisierung des Gutachtens er-
folgte durch die AKS GmbH Frankfurt (Oder) 2009. Das Landesamt für Umwelt, ist 
gemäß § 125 des Brandenburgischen Wassergesetzes das Wasserwirtschaftsamt 
des Landes Brandenburg und gemäß § 126 Absatz 3 des Brandenburgischen Was-
sergesetzes als wissenschaftlich-technische Fachbehörde zuständig für die Ermitt-
lung und Entwicklung der technisch-wasserwirtschaftlichen und naturwissenschaft-
lichen Grundlagen für die Ordnung des Wasserhaushalts. Das Wasserwirtschafts-
amt hat die Ergebnisse des Fachgutachtens geprüft und mit Schreiben vom 
21.03.2014 bestätigt. Ebenso erfolgte eine fachliche Prüfung des Fachgutachtens 
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durch das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe. Eine positive Stellung-
nahme erging mit Schreiben vom 19.03.2014 

Hauptinhalt des Fachgutachtens ist die Ermittlung des Einzugsgebietes der Was-
serfassung sowie die Berechnung von Bemessungsisochronen mittels eines mehr-
dimensionalen, rechnergestützten geohydraulischen Modells. Die Festlegung der 
Modellparameter sowie der Randbedingungen und die Modellauswahl selbst hat 
der Gutachter mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt. 

Nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 101 soll die Zone III B in der Regel das gesamte 
unterirdische Einzugsgebiet der Wasserfassung erfassen. Damit würde das an sich 
wünschenswerte Ziel erreicht werden, dass das gesamte der Fassung zufließende 
Grundwasser geschützt wird. Das Einzugsgebiet der Wasserfassung ist jedoch auf-
grund der speziellen hydrogeologischen Bedingungen sehr lang gestreckt. Die 
Fließzeit des Grundwassers beträgt vom Rand des Einzugsgebietes bis zur Fas-
sung weit über 100 Jahre. Eine solche Ausdehnung der Zone III würde dem Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz zuwiderlaufen.  

Da mit dem geohydraulischen Modell Isochronen berechnet wurden, wurde auf 
diese zurückgegriffen. Danach verläuft die Schutzzonengrenze an einer Linie glei-
cher Fließzeit (Isochrone), d. h. einer Linie, bei der ein Wasserteilchen von jedem 
Punkt der Linie die gleiche Fließzeit zum Brunnen benötigt. Vorherrschende Mei-
nung der im Land Brandenburg mit der Ausweisung von Wasserschutzgebieten be-
fassten Fachleute ist, dass bei einer notwendigen Reduzierung die Grenze der Zone 
III an der 30-Jahres-Isochrone und bei einer Unterteilung der Zone III die Grenze 
der Zone III A an der 10-Jahres-Isochrone verlaufen sollte. Dem ist im vorliegenden 
Fall gefolgt worden. 

Die Zone II soll nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 101 bis zur 50-Tages-Isochrone 
reichen. Diese Mindestverweildauer gewährleistet in der Regel, dass pathogene 
Mikroorganismen zurückgehalten werden. Eine oberstromige Ausdehnung von 100 
m ab der Fassung soll aber nicht unterschritten werden. 

Da in dem genutzten Lockergesteinsgrundwasserleiter die Brunnen radial ange-
strömt werden, ist eine nur oberstromig ausgerichtete Mindestausdehnung von 100 
m nicht ausreichend. Die Ausdehnung der Zone II soll daher mindestens 100 m 
allseitig um die Fassung betragen. 

Im vorliegenden Fall bleibt die 50-Tages-Isochrone allseitig hinter der 100-Meter-
Linie zurück. Somit bildet die 100-Meter-Linie die Bemessungsgrenze der Zone II. 

Die Ausdehnung der Zone I soll nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 101 im Allgemei-
nen mindestens 10 m allseitig von den Brunnen betragen. Diesem Vorschlag wird 
im vorliegenden Fall gefolgt. 
 

Anpassung der Schutzzonengrenzen 

Die durch das Fachgutachten vorgegebenen ermittelten Grenzen der Zonen müs-
sen an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, um eine möglichst unkom-
plizierte Identifizierung der Schutzzonengrenzen im Gelände und in Karten zu er-
möglichen. Dazu wurden markante Geländestrukturen wie Wege, Straßen oder 
Bahnstrecken genutzt. 

Wo keine geeigneten topografischen Merkmale zur Verfügung standen, wurden 
Flurstücks- und Nutzungsartengrenzen, aber auch geometrische Hilfskonstruktio-
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nen wie Verbindungslinien zwischen zwei Punkten zur Festlegung der Grenzen ver-
wendet, die im Gelände ggf. mit einer Beschilderung / Markierung kenntlich zu ma-
chen sind. Sie sind – soweit möglich – mit geeigneten und beständigen Gelände-
merkmalen oder mit Flurstücks- und Nutzungsartengrenzen verknüpft worden. Eine 
optimale Anpassung der durch das Fachgutachten vorgegebenen ermittelten Gren-
zen der Zonen an die örtlichen Gegebenheiten war nicht immer möglich, da teil-
weise keine geeigneten topografischen Merkmale zur Verfügung standen. Die an-
gepassten Grenzen verlaufen daher sowohl außerhalb als auch innerhalb der be-
rechneten Grenzen. Es wurden jedoch stets das Schutzziel der Verordnung einer-
seits und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz andererseits berücksichtigt, so dass 
die Abweichung der angepassten Grenzen von den berechneten Grenzen vertret-
bar ist. 

In § 2 Absatz 1 wird festgelegt, dass sich die Lage und Größe des Wasserschutz-
gebietes und der Schutzzonen aus der Übersichtskarte in Anlage 3 und den in Ab-
satz 2 genannten Karten rechtsverbindlich ergeben. 

Da die meist großformatigen Topografischen Karten und Liegenschaftskarten nicht 
im amtlichen Bekanntmachungsorgan bekannt gemacht werden können, werden 
die betroffenen Gebiete im Text der Rechtsverordnung beschrieben. Diese wörtli-
che Beschreibung der Schutzzonengrenzen ist sehr umfangreich. Zur besseren 
Lesbarkeit der Verordnung wurde dieser Text deshalb als Anlage 2 in die Verord-
nung aufgenommen. 
 
Zu Absatz 2: 

Eine ausreichend genaue Darstellung der Schutzzonengrenzen ist nur ab einem 
Maßstab von 1:10 000 möglich. Exakte Eigentumsbetroffenheiten können in der 
Liegenschaftskarte im Maßstab 1 : 2 500 am besten dargestellt werden. Deshalb 
wird die Liegenschaftskarte, die aufgrund ihres Maßstabes aus mehreren Karten-
blättern besteht, als die maßgebliche Karte bestimmt. 
 
Zu Absatz 3: 

Die Karten nach Absatz 2 sind zu groß, um im Amtsblatt des Landkreises abge-
druckt zu werden. Deshalb kann im Amtsblatt nur eine auf das A4-Format verklei-
nerte Übersichtskarte abgedruckt werden. Die großformatigen Karten nach Absatz 
2 werden durch die Hinterlegung beim Landkreis und der betroffenen Gemeinde 
ersatzverkündet. In Absatz 3 werden die Modalitäten für die Ersatzverkündung der 
Karten bestimmt.  
 
Zu Absatz 4: 

Diese Bestimmung ist erforderlich, damit sich die Grenzen der Schutzzonen nicht 
ungewollt verändern. 
 
Vorbemerkung zu den §§ 3 - 6 

Die Gefahr für das genutzte Grundwasser nimmt allgemein mit größerer Nähe des 
Gefahrenherdes zu den Brunnen hin zu. Deshalb muss der Umfang der Verbote 
von Zone III B zu Zone I hin zunehmen. Die jeweils einführenden Bestimmungen 
der §§ 4, 5 und 6 gewährleisten dies, ohne dass im Verordnungstext für die jeweils 
näher am Brunnen befindlichen Zonen sämtliche Verbote der vorhergehenden Zone 
wiederholt werden müssen. Innerhalb einer Zone gibt es keine Abstufungen der 
Verbote. 



6 
 
Große Teile des Wasserschutzgebietes werden land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzt. Deshalb sind umfangreiche land- und forstwirtschaftsbezogene Schutzbe-
stimmungen notwendig. 

Die landwirtschaftsbezogenen Schutzbestimmungen sollen zum Beispiel den Ein-
trag von Nitrat, Pflanzenschutzmitteln und pathogenen Keimen in das Grundwasser 
verhindern. Nitrat im Trinkwasser stellt eine Gesundheitsgefährdung insbesondere 
für Säuglinge dar, weil hierdurch eine Erkrankung an toxischer Methämoglobinämie 
(sog. "Blausucht") hervorgerufen werden kann. 

Pflanzenschutzmittel können für den Menschen sehr stark gesundheitsschädigend 
sein. Die Trinkwasserverordnung schreibt deshalb einen Grenzwert für die Summe 
an Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen und Biozidprodukt-Wirkstoffen von 0,0005 mg/l 
im Trinkwasser vor. Die meisten Pflanzenschutzmittel können nur mit hohem Auf-
wand bzw. gar nicht durch Aufbereitungsmethoden im Wasserwerk aus dem Trink-
wasser entfernt werden. Der v. g. Grenzwert ist deshalb nur einhaltbar, wenn Pflan-
zenschutzmittel gar nicht erst in das zur Trinkwassergewinnung genutzte Grund-
wasser gelangen. 

Entgegen früheren Vorstellungen werden viele pathogene (krankheitserregende) 
Keime wie Bakterien und Viren aufgrund ihrer langen Lebensdauer im Untergrund 
nicht genügend zurückgehalten, so dass sie in noch virulenter Form bis in das Trink-
wasser gelangen können. Aus diesem Grunde wird die Anwendung organischer 
Düngemittel in der Zone III B nur zeitlich begrenzt sowie in einer bedarfsgerechten 
Menge erlaubt. 

Abwasser und wassergefährdende Stoffe enthalten eine große Vielfalt stark ge-
sundheitsgefährdender Substanzen und dürfen deshalb nicht ins Grundwasser ge-
langen. Viele Schutzbestimmungen der §§ 3-6 sind deshalb auf eine Verringerung 
des Risikos des Eintrages solcher Stoffe gerichtet. 

Die Notwendigkeit der Schutzbestimmungen wird nachfolgend für jede einzelne 
Schutzbestimmung begründet. Die Gefährlichkeit von Nitrat, Pflanzenschutzmitteln, 
pathogenen Keimen, Abwasser und wassergefährdenden Stoffen wird im Folgen-
den i. d. R. nicht nochmals begründet. 
 
Zu § 3 (Schutz der Zone III B): 

Zu Nummer 1: 

Das Düngen mit Gülle, Jauche, Geflügelkot, Festmist, Silagesickersaft, Gärresten, 
Wirtschaftsdüngern aus pflanzlichen Stoffen, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten, 
Pflanzenhilfsmitteln, Grünabfall- oder Bioabfallkomposten, Abfällen aus der Herstel-
lung oder Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder sonstigen Düngemit-
teln mit im Sinne der Düngeverordnung wesentlichen Nährstoffgehalten an Stick-
stoff oder Phosphat wird mit dieser Schutzbestimmung nicht vollständig verboten, 
sondern ist nur unter den unter a) - i) genannten Einschränkungen erlaubt. Diese 
Einschränkungen sind aus folgenden Gründen notwendig: 

Die v. g. Düngemittel enthalten gesundheitsschädliche Stoffe wie pathogene Keime 
(Bakterien und Viren), Nitrat, Ammonium und andere Salze sowie ggf. auch Tierme-
dikamente. Die genannten gesundheitsschädlichen Stoffe werden nicht vollständig 
von den Pflanzen aufgenommen bzw. im Boden zersetzt oder zurückgehalten, und 
können deshalb z. T. auch in das zur Trinkwassergewinnung genutzte Grundwasser 
gelangen. Deshalb müssen die Möglichkeiten für den Eintrag der genannten ge-
sundheitsschädlichen Stoffe durch geeignete Schutzbestimmungen so weit wie 
möglich reduziert werden. 
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Zu Buchstabe a: 

Die Schutzbestimmung gemäß Buchstabe a) soll bewirken, dass alle Nährstoffträ-
ger nur in der Menge ausgebracht werden, wie sie dem aktuellen Bedarf der Pflan-
zen entspricht. Zur Ermittlung des Pflanzenbedarfs sind hierbei alle Einträge sowie 
der Nährstoffvorrat im Boden zu berücksichtigen. Zahlreiche Untersuchungen/ Ana-
lysen belegen eine sehr große Streuung der Inhaltsstoffe der Wirtschaftsdünger, so 
dass eine pflanzenbedarfsgerechte und exakte Düngeplanung nur auf Basis eige-
ner betriebsindividueller Messergebnisse durchgeführt werden kann. Bei Düngege-
räten, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, ist das 
Risiko einer ungleichmäßigen Düngung und damit zu hoch konzentrierter Applikati-
onen deutlich höher, was zur Nährstoffverlagerung ins Grundwasser führen kann. 
  
Zu Buchstabe b: 

Die Beschränkung auf eine jährliche Gesamtstickstoffapplikation von 120 kg/ha aus 
organischen Düngern tierischer oder pflanzlicher Herkunft ist nötig, um eine Über-
düngung des Bodens auszuschließen. Nur so kann das Risiko einer Grundwasser-
belastung mit Nitrat oder Ammonium weitgehend vermieden werden. Untersuchun-
gen ergaben, dass eine effiziente Verwertung des in organischen Düngern enthal-
tenen Stickstoffs nur mit jährlichen N-Frachten von 100 bis 130 kg N/ha zu erzielen 
ist. Die Stickstoff-Düngewirkung und N-Freisetzung aus organischen Düngern ist 
stark von der Temperatur und Bodenfeuchte abhängig und daher nur schwer einzu-
schätzen und zu steuern. Daher sollte der N-Düngebedarf nicht völlig durch organi-
sche Dünger gedeckt werden, um das Risiko einer nicht zeit- und bedarfsgerechten 
N-Freisetzung und damit erhöhten Nitrataustragsgefährdung so weit wie nötig zu 
minimieren. Nur damit besteht die Möglichkeit zur gezielten Bestandsführung und 
Feinsteuerung durch eine mineralische Düngung.  

Da die innerbetriebliche Verteilung der Nährstoffe, insbesondere der Wirtschafts-
dünger, oft ungleichmäßig erfolgt, bezieht sich die maximale Gesamtstickstoffappli-
kation nicht wie in § 6 Absatz 4 der Düngeverordnung auf den Durchschnitt der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen des Betriebes, sondern ist schlagbezogen.  
 
Zu Buchstabe c: 

Die Schutzbestimmung gemäß Buchstabe c) ist erforderlich, um einen schlagbezo-
genen Nährstoffvergleich pro Düngejahr und damit den Vollzug des Buchstaben a) 
zu ermöglichen. Die Regelungen des § 8 Absatz 1 Düngeverordnung sind hierfür 
nicht ausreichend, da sie dem Betrieb auch die Wahl einer gesamtbetrieblichen Flä-
chenbilanz ermöglichen, welche für die Bewertung der tatsächlichen Belastungen 
der Schutzzonen nicht hinreichend genau ist.  

Wer im Wasserschutzgebiet Dünger einsetzt, muss die Aufzeichnungen darüber 
sieben Jahre aufbewahren und der unteren Wasserbehörde auf Verlangen vorzei-
gen. Nur so ist ein Vollzug dieser Schutzbestimmungen abgesichert. Die technische 
Regel DVGW Arbeitsblatt W 104 empfiehlt eine Mindestaufbewahrungsfrist von fünf 
Jahren. Aufgrund der Größe des Wasserschutzgebietes, der z.T. langen Fließzeiten 
des Grundwassers zum Einzugsgebiet bis zur Wasserfassung und in Anlehnung 
der Regelungen in den anderen Bundesländern wird eine Aufbewahrungsfrist von 
sieben Jahren festgelegt. Eine unverhältnismäßige Belastung aufgrund der länge-
ren Aufbewahrungsfristen ist nicht erkennbar. 
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Zu Buchstabe d: 

Die Schutzbestimmung gemäß Buchstabe d) ist erforderlich, weil das Düngen auf 
abgeerntetem Ackerland, ohne dass unmittelbar Folgekulturen einschließlich Zwi-
schenfrüchte angebaut werden, zu einem erhöhten Eintrag der o. g. gesundheits-
schädlichen Stoffe führt, da keine Aufnahme durch die Pflanzen erfolgen kann.  
 
Zu Buchstabe e: 

Die Schutzbestimmung gemäß Buchstabe e) ist entsprechend dem DVGW-Arbeits-
blatt W 104 - „Grundsätze und Maßnahmen einer gewässerschützenden Landbe-
wirtschaftung“ erforderlich, weil auf Dauergrünland und Ackerland im Zeitraum vom 
1. Oktober bis 15. Februar nicht genügend Nährstoffe durch die Pflanzen aufge-
nommen werden können. § 6 Absatz 8 der Düngeverordnung schreibt darüber hin-
aus vor, dass auf Ackerland ab dem Zeitpunkt, ab dem die Ernte der letzten Haupt-
frucht abgeschlossen ist keine Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff 
aufgebracht werden dürfen. Dies fand hier Berücksichtigung. 
 
Zu Buchstabe f: 

Die Verwendung von Gülle, Jauche, sonstigen flüssigen organischen oder orga-
nisch-mineralischen Düngemitteln nach dem 14. September und bis zum 1. März ist 
mit einem besonders hohen Nährstoffauswaschungsrisiko verbunden, weil die Kul-
turpflanzen in dieser Zeit einen geringeren bis keinen Nährstoffbedarf infolge einge-
stellter Assimilationsaktivitäten haben und die in flüssigem Wirtschaftsdünger und 
Gärrestsubstraten sofort verfügbaren Nährstoffe nicht vollständig aufnehmen kön-
nen. 
 
Zu Buchstabe g: 

Die Schutzbestimmung gemäß Buchstabe g) ist erforderlich, weil auf Brachland o-
der Stilllegungsflächen nicht genügend Nährstoffe durch die Pflanzen aufgenom-
men werden können. Ein Aufbringen von Dünger auf Brachland oder Stilllegungs-
flächen dient eher dem Entledigen überschüssiger Stoffe (z. B. Gülle) als der Dün-
gung. 
 
Zu Buchstabe h: 

Die Schutzbestimmung gemäß Buchstabe h) ist erforderlich, weil bei oberflächlich 
oder in der Tiefe gefrorenen oder schneebedeckten Böden die Pflanzen die Nähr-
stoffe nicht aufnehmen können, so dass bei einsetzendem Tauwetter große Mengen 
des aufgebrachten Düngers ins Grundwasser versickern würden. 

Bei wassergesättigten Böden treten die Nährstoffe direkt in das Grundwasser ein. 
Dies ist unbedingt auszuschließen. 
 
Zu Nummer 2: 

Das Lagern und Ausbringen der genannten Stoffe ist eine Gefahr für die Wasser-
versorgung, weil in diesen Schlämmen humanpathogene Keime selbst nach einer 
vorherigen Behandlung nicht auszuschließen sind und z. B. in Klärschlämmen eine 
große Anzahl von organischen Verbindungen aus Haushalten oder Gewerbebetrie-
ben angereichert werden. Zu den gefährdenden Stoffen zählen insbesondere ein 
großer Teil der Waschmittelinhaltsstoffe (Tenside, optische Aufheller, Weichspüler), 
Holzschutzmittel oder auch Organozinnverbindungen. Zudem ist zu befürchten, 
dass durch das Zusammenwirken verschiedener Stoffgruppen die von gefährlichen 
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Stoffen ausgehende Gefahr durch Erhöhung der Mobilität noch vergrößert wird. 
Dies gilt beispielsweise beim Vorhandensein von Tensiden. 
 
Zu Nummer 3: 

Das Errichten, Erweitern oder Betreiben von Dunglagerstätten wird mit dieser 
Schutzbestimmung nicht generell verboten. Es wird vielmehr gefordert, dass die 
Dunglagerstätte befestigt und mit einer Sickerwasserfassung sowie dichtem Jau-
chebehälter ausgerüstet sein muss. 

Dung (Mist/Jauche) enthält gesundheitsschädliche Stoffe wie pathogene Keime 
(Bakterien und Viren), Nitrat, Ammonium und ggf. auch Tiermedikamente. 

Aus Dunglagerstätten tritt ständig Jauche aus. Bei Dunglagerstätten, die nicht mit 
einer Sickerwasserfassung sowie einem Jauchebehälter ausgerüstet sind, besteht 
die große Gefahr eines konzentrierten unbemerkten Eintrages von Jauche in den 
Boden und in das Grundwasser. Jauchebehälter sind wegen ihres Gefahrenpoten-
zials besonders überwachungsbedürftig. Deshalb müssen sie über ein Leckageer-
kennungssystem verfügen. 
 
Zu Nummer 4: 

Erdbecken zur Lagerung von Gülle, Jauche, Silagesickersäften oder von Gärresten 
sind ins Erdreich gebaute Becken, die im Sohlen- und Böschungsbereich nur mit 
Kunststoffdichtungsbahnen abgedichtet sind. Aufgrund dieser nicht massiven Bau-
weise sind Erdbecken empfindlicher gegenüber mechanischen Beschädigungen 
durch spitze Gegenstände, wie herabfallende Äste oder Beschädigungen durch 
Tiere, Menschen und Technik. Erdbecken sind nicht hinreichend geeignet, das Ge-
fährdungspotential eines konzentrierten unbemerkten Eintrages der gelagerten 
Stoffe in den Boden und das Grundwasser auf ein vertretbares Maß zu reduzieren 
und müssen deshalb im gesamten Wasserschutzgebiet verboten werden. 
 
Zu Nummer 5: 

Das Errichten von Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Verwerten von Gülle, Jauche, 
Silagesickersaft, Gärresten oder flüssigem Kompost aus landwirtschaftlicher Her-
kunft wird mit dieser Schutzbestimmung nicht generell verboten. Es wird vielmehr 
gefordert, dass diese Anlagen mit Sammeleinrichtungen ausgerüstet sein müssen, 
deren Dichtheit vor Inbetriebnahme, bei bestehenden Anlagen innerhalb eines Jah-
res nach Inkrafttreten dieser Verordnung, nachgewiesen sowie wiederkehrend alle 
fünf Jahre (gemäß DIN 11622) überprüft wird. 

Die genannten Substanzen enthalten gesundheitsschädliche Stoffe wie pathogene 
Keime (Bakterien und Viren), Nitrat, Ammonium und ggf. auch Tiermedikamente. 

Bei Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Verwerten der genannten Substanzen, de-
ren Sammeleinrichtungen nicht über ein Leckageerkennungssystem verfügen, be-
steht im Falle von Undichtigkeiten die große Gefahr eines konzentrierten unbemerk-
ten Eintrages von Gülle in den Boden und in das Grundwasser. 

Die Nachweise der Dichtheit der Sammeleinrichtungen vor Inbetriebnahme bei be-
stehenden Anlagen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
sowie die wiederkehrende Überprüfung alle fünf Jahre durch einen Sachverständi-
gen sind aufgrund des besonderen Gefährdungspotenzials dieser Anlagen erforder-
lich. Wie jedes andere Bauwerk unterliegt auch eine Sammeleinrichtung für die ge-
nannten Substanzen einem Alterungsprozess. Um eine Verschmutzung des Grund-
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wassers zu verhindern, ist es erforderlich, in bestimmten Zeitabständen den Zu-
stand dieser Sammeleinrichtungen zu überprüfen. Damit können bau-, anlagen- und 
betriebsbedingte Grundwassergefährdungen weitgehend ausgeschlossen werden.  
 
Zu Nummer 6: 

Die Düngemittel enthalten gesundheitsschädliche Stoffe wie pathogene Keime 
(Bakterien und Viren), Nitrat, Ammonium und ggf. auch Tiermedikamente. Bei einer 
Lagerung von organischen und mineralischen Düngemitteln auf unbefestigten Flä-
chen wird die Gefahr eines Eintrages von gesundheitsschädlichen Stoffen in den 
Boden und in das Grundwasser durch Auswaschung nach Niederschlägen stark 
erhöht. 

Das Lagern von organischen oder mineralischen Düngern auf unbefestigten Flä-
chen führt zu erheblichen punktuellen Schadstoffeinträgen in das Grundwasser. Es 
ist für die Landwirtschaft zumutbar, auf diese Art der Lagerung im Wasserschutzge-
biet zu verzichten und z. B. die Dünger ohne Zwischenlagerung direkt vom Hof auf 
die Flächen zu bringen.  

Bei nicht baugenehmigten Anlagen ist regelmäßig davon auszugehen, dass sie ei-
nen Austritt von gesundheitsschädlichen Stoffen nicht verhindern können. 

 
Zu Nummer 7: 

Das Errichten von ortsfesten Anlagen für die Silierung von Pflanzen oder Lagerung 
von Silage wird mit dieser Schutzbestimmung nicht generell verboten. Es wird viel-
mehr gefordert, dass die Anlage mit dichtem Sickersaft-Sammelbehälter, der über 
ein Leckageerkennungssystem verfügt, ausgerüstet sein muss oder dass die Ablei-
tung des Silagesickersaftes in einen Jauche- oder Güllebehälter erfolgen muss, wo-
bei die Dichtheit der Anlagen vor Inbetriebnahme nachzuweisen ist, bei bestehen-
den Anlagen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung sowie 
wiederkehrend alle fünf Jahre (gemäß DIN 11622) zu überprüfen ist. 

Bei der Silierung von Pflanzen kann in Abhängigkeit vom Trockensubstanzgehalt 
und anderer Faktoren Silagesickersaft entstehen. Silagesickersaft umfasst Gärsaft, 
Sickersaft und verunreinigtes Niederschlagswasser aus der Siloanlage. Dieser ent-
hält gesundheitsschädliche Stoffe wie Ammonium, das im Boden zu Nitrat umge-
wandelt werden kann. Außerdem kann Silagesickersaft durch seinen niedrigen pH-
Wert zu einer Remobilisierung von im Boden vorhandenen Schwermetallen führen. 
Bei ortsfesten Anlagen zur Silierung von Pflanzen, die die o. g. Anforderungen nicht 
erfüllen, besteht die große Gefahr eines konzentrierten unbemerkten Eintrages von 
Silagesickersaft in den Boden und in das Grundwasser. 

Deshalb müssen die ortsfesten Anlagen für die Silierung von Pflanzen oder Lage-
rung von Silage mit dichtem Sickersaft-Sammelbehälter ausgerüstet sein. 

Die Nachweise der Dichtheit der Behälter und Leitungen vor Inbetriebnahme bei 
bestehenden Anlagen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
sowie die wiederkehrende Überprüfung alle fünf Jahre durch einen Sachverständi-
gen ist aufgrund des besonderen Gefährdungspotenzials dieser Anlagen erforder-
lich. Wie jedes andere Bauwerk unterliegen auch Behälter und Leitungen einem 
natürlichen Alterungsprozess. Um eine Verschmutzung des Grundwassers zu ver-
hindern, ist es erforderlich, in bestimmten Zeitabständen den Zustand der Behälter 
und Leitungen zu überprüfen. Damit können bau-, anlagen- und betriebsbedingte 
Grundwassergefährdungen weitgehend ausgeschlossen werden. 
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Zu Nummer 8: 

Bei der Silierung von Pflanzen oder Lagerung von Silage außerhalb ortsfester An-
lagen sind Einträge von Silagesickersaft in den Boden und das Grundwasser nicht 
auszuschließen. Zur Gefährlichkeit von Silagesickersaft vgl. Begründung zu Num-
mer 7. Außerhalb ortsfester Anlagen zur Silierung von Pflanzen oder Lagerung von 
Silage besteht die große Gefahr eines konzentrierten Eintrages von Silagesickersaft 
in den Boden und in das Grundwasser, da hierbei keine Sickersaft-Sammelbehälter 
errichtet werden können. 

Ausgenommen von dem Verbot ist die Ballensilage im Wickelverfahren. Aufgrund 
der geringen Silagemenge in den weit über das Feld verstreuten Ballen besteht 
keine Gefahr eines konzentrierten Eintrages von Silagesickersaft in den Boden und 
in das Grundwasser. 
 
Zu Nummer 9: 

Von Tierhaltungsanlagen geht aufgrund des erhöhten Umgangs mit wassergefähr-
denden Stoffen (Gülle, Jauche, Festmist, Silagesickersaft) ein hohes Risiko für das 
zur Trinkwassergewinnung genutzte Grundwasser aus. Sie sollen deshalb nicht im 
Wasserschutzgebiet errichtet oder erweitert werden. Aufgrund der relativ geringen 
Ausdehnung des Wasserschutzgebietes sind genügend Standortalternativen vor-
handen. Bestehende Anlagen genießen Bestandsschutz, da der Betrieb nicht ver-
boten wird. Wenn Tierunterstände zum Schutz vor Sonne, Wind und Regen keine 
abgedichtete Bodenplatte haben, ist durch die punktuelle Verletzung der Grasnarbe 
sowie der konzentrierten Freisetzung von Tierexkrementen die Gefahr eines ra-
schen intensiven Nährstoffeintrages in den Boden und das Grundwasser wahr-
scheinlich. Mit dieser Schutzbestimmung ist es möglich, in der Zone III B Tierunter-
stände mit einer dichten Befestigung zum Schutz des Grundwassers zu errichten. 
 
Zu Nummer 10: 

Unter den Begriffen Pflanzenschutzmittel sind alle Behandlungsmittel wie Herbizide, 
Insektizide, Pestizide, Fungizide, Algizide, Wachstumsregler einschließlich zugehö-
riger Metaboliten zusammengefasst. Sie können für den Menschen sehr stark ge-
sundheitsschädigend sein. Die Trinkwasserverordnung schreibt deshalb einen 
Grenzwert für die Summe Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen und Biozidprodukt-
Wirkstoffen von 0,0005 mg/l im Trinkwasser vor. Die meisten dieser Mittel können 
nur mit hohem Aufwand bzw. gar nicht durch Aufbereitungsmethoden im Wasser-
werk aus dem Trinkwasser entfernt werden. Der v. g. Grenzwert ist deshalb nur 
einhaltbar, wenn diese Mittel gar nicht erst in das zur Trinkwassergewinnung ge-
nutzte Grundwasser gelangen. 

Bei der Anwendung dieser Mittel hat sich der Anwender an die einschlägigen 
Rechtsvorschriften zu halten, die u. a. ein Eindringen der Pflanzenschutzmittel in 
das Grundwasser verhindern sollen. 

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Flächen im Wasserschutzgebiet ist 
generell verboten. Von dem Verbot ausgenommen ist die Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln auf erwerbsgärtnerisch, land- oder forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen, wenn alle tatbestandlichen Voraussetzungen der Punkte a bis e erfüllt 
sind. 
 



12 
 
Zu Buchstabe a: 

Die Zulassungs- und Anwendungsbestimmungen definieren die möglichen Einsatz-
gebiete und den ordnungsgemäßen Umgang mit diesen ökotoxikologisch wirksa-
men Mitteln, unter deren Einhaltung regelmäßig keine Grundwassergefährdung 
ausgehen soll. Eine Missachtung der Zulassungs- und Anwendungsbestimmungen 
für Pflanzenschutzmittel ist daher grundsätzlich nicht mit dem Schutzzweck verein-
bar. Sofern die Sicherheitsdatenblätter der Pflanzenschutzmittel keine entspre-
chende Anwendungsbestimmung (Auflage NG237) enthalten, sind sie für den Ein-
satz im Wasserschutzgebiet grundsätzlich erlaubt. 
 
Zu Buchstabe b: 

Die Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes führt 
dazu, dass Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte nur noch bei tatsächlich nach-
gewiesenem Bedarf und nicht rein prophylaktisch appliziert werden. Damit können 
deutlich weniger Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte im Wasserschutzschutz-
gebiet das Risiko einer Grundwasserverschmutzung angemessen verringern. Die 
allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes sind der Richtlinie 
2009/128/EG1) Anhang III zu entnehmen. 
 
Zu Buchstabe c: 

Durch die Auflage der flächenbezogenen Aufzeichnungen gemäß Buchstabe c) soll 
die Überprüfung der Schutzbestimmung a) und des fachgerechten Einsatzes er-
möglicht werden. 

Wer im Wasserschutzgebiet Pflanzenschutzmittel einsetzt, muss die Aufzeichnun-
gen darüber sieben Jahre aufbewahren und der unteren Wasserbehörde auf Ver-
langen vorzeigen. Nur so ist ein Vollzug dieser Schutzbestimmung abzusichern.  

Die technische Regel DVGW Arbeitsblatt W 104 empfiehlt eine Mindestaufbewah-
rungsfrist von fünf Jahren. Aufgrund der Größe des Wasserschutzgebietes, der z. 
T. langen Fließzeiten des Grundwassers im Einzugsgebiet bis zur Wasserfassung 
und in Anlehnung der Regelungen in anderen Bundesländern wird eine Aufbewah-
rungsfrist von sieben Jahren festgelegt. Eine unverhältnismäßige Belastung auf-
grund der längeren Aufbewahrungsfrist ist nicht erkennbar. 
 
Zu Buchstabe d: 

Die Schutzbestimmung gemäß Buchstabe d) soll bewirken, dass keine Pflanzen-
schutzmittel in oberirdische Gewässer gelangen, da diese mit dem zur Trinkwasser-
versorgung genutzten Grundwasser in hydraulischem Kontakt stehen können. Der 
Eintragspfad ist hier besonders kurz, so dass bei der Anwendung ein Sicherheits-
abstand zu oberirdischen Gewässern gewahrt werden muss. 
 
Zu Buchstabe e: 

Die Schutzbestimmung gemäß Buchstabe e) ist nötig, da die Bodenentseuchung, 
die insbesondere in Gewächshäusern zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen im 
Boden erforderlich werden kann, einen so massiven Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln erfordert, dass ein Eintrag ins Grundwasser nicht auszuschließen ist. Alter-
nativ kann eine Behandlung des Bodens mit Dampf erfolgen.  

                                                           
1) Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 

über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden 
(ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71) 
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Zu Nummer 11: 

Biozidprodukte unterliegen der Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/20122)). Diese ent-
hält in Artikel 3 Absatz 1 a) eine sehr weitreichende Definition. 

Biozidprodukt-Wirkstoffe sind dazu bestimmt, sogenannte Schadorganismen zu tö-
ten oder zu vertreiben, und können deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit auch un-
gewollte Wirkungen in der Umwelt entfalten. Die Anwendungsbereiche für Biozid-
produkte sind zahlreich. Die Palette der Anwendungen reicht von Desinfektions- und 
Materialschutzmitteln über Mittel zur Bekämpfung von Nagetieren und Insekten bis 
hin zu Schiffsanstrichen (Antifouling). Insgesamt werden 22 Produktarten unter-
schieden. Aufgrund der unterschiedlichen Anwendungsbereiche kommt es zu viel-
fältigen Einträgen von Biozidprodukt-Wirkstoffen oder ihren Abbauprodukten in die 
Umwelt. Sowohl direkte als auch indirekte Einträge, wie zum Beispiel über Kläran-
lagen, sind möglich und können alle Umweltkompartimente wie Oberflächengewäs-
ser, Sedimente, Meeresgewässer, Böden, die Atmosphäre oder das Grundwasser 
betreffen. 

Biozide und deren Metaboliten können auch für den Menschen sehr stark gesund-
heitsschädigend sein. Die Trinkwasserverordnung schreibt deshalb einen Grenz-
wert für die Summe der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirk-
stoffe von 0,0005 mg/l im Trinkwasser vor. Die meisten dieser Mittel können nur mit 
hohem Aufwand bzw. gar nicht durch Aufbereitungsmethoden im Wasserwerk aus 
dem Trinkwasser entfernt werden. Der v. g. Grenzwert ist deshalb nur einhaltbar, 
wenn diese Mittel gar nicht erst in das zur Trinkwassergewinnung genutzte Grund-
wasser gelangen. 

Bei der Anwendung dieser Mittel hat sich der Anwender an die einschlägigen 
Rechtsvorschriften zu halten, die u. a. ein Eindringen der Mittel in das Grundwasser 
verhindern sollen. 

Die Anwendung von Biozidprodukten auf Flächen im Wasserschutzgebiet ist gene-
rell verboten, wenn ein Eindringen in den Boden oder das Grundwasser nicht aus-
geschlossen werden kann. Von dem Verbot ausgenommen ist die Anwendung von 
Biozidprodukten auf erwerbsgärtnerisch, land- oder forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen, wenn alle tatbestandlichen Voraussetzungen der Punkte a) bis e) erfüllt 
sind. 
 
Zu Buchstabe a: 

Die Zulassungs- und Anwendungsbestimmungen definieren die möglichen Einsatz-
gebiete und den ordnungsgemäßen Umgang mit diesen ökotoxikologisch wirksa-
men Mitteln, unter deren Einhaltung regelmäßig keine Grundwassergefährdung 
ausgehen soll. Eine Missachtung der Zulassungs- und Anwendungsbestimmungen 
für Biozidprodukte ist daher grundsätzlich nicht mit dem Schutzzweck des Wasser-
schutzgebiets vereinbar. 
 
Zu Buchstabe b: 

Analog zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nach den Allgemeinen Grundsätzen 
des integrierten Pflanzenschutzes sollen Biozidprodukte nur bei tatsächlich nach-
gewiesenem Bedarf und nicht rein prophylaktisch appliziert werden. Damit können 
                                                           
2) Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 

2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABl. 
L 167 vom 27.6.2012, S. 1). 
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deutlich weniger Biozidprodukte im Wasserschutzschutzgebiet das Risiko einer 
Grundwasserverschmutzung angemessen verringern. Die Allgemeinen Grundsätze 
des integrierten Pflanzenschutzes sind der Richtlinie 2009/128/EG1) Anhang III zu 
entnehmen. 
 
Zu Buchstabe c: 

Durch die Auflage der flächenbezogenen Aufzeichnungen gemäß Buchstabe c) soll 
die Überprüfung der Schutzbestimmung a) und des fachgerechten Einsatzes er-
möglicht werden. 

Wer im Wasserschutzgebiet Biozide einsetzt, muss die Aufzeichnungen darüber 
sieben Jahre aufbewahren und der unteren Wasserbehörde auf Verlangen vorzei-
gen. Nur so ist ein Vollzug dieser Schutzbestimmung abzusichern. 

Die technische Regel DVGW Arbeitsblatt W 104 empfiehlt eine Mindestaufbewah-
rungsfrist von fünf Jahren. Aufgrund der Größe des Wasserschutzgebietes, der z. 
T. langen Fließzeiten des Grundwassers im Einzugsgebiet bis zur Wasserfassung 
und in Anlehnung der Regelungen in anderen Bundesländern wird eine Aufbewah-
rungsfrist von sieben Jahren festgelegt. Eine unverhältnismäßige Belastung auf-
grund der längeren Aufbewahrungsfrist ist nicht erkennbar. 
 
Zu Buchstabe d: 

Die Schutzbestimmung gemäß Buchstabe d) soll bewirken, dass keine Biozidpro-
dukte in oberirdische Gewässer gelangen, da diese mit dem zur Trinkwasserversor-
gung genutzten Grundwasser in hydraulischem Kontakt stehen können. Der Ein-
tragspfad ist hier besonders kurz, so dass bei der Anwendung ein Sicherheitsab-
stand zu oberirdischen Gewässern gewahrt werden muss. 
 
Zu Buchstabe e: 

Die Schutzbestimmung gemäß Buchstabe e) ist nötig, da die Bodenentseuchung, 
die insbesondere in Gewächshäusern zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen im 
Boden erforderlich werden kann, einen so massiven Einsatz von Bioziden erfordert, 
dass ein Eintrag ins Grundwasser nicht auszuschließen ist. Alternativ kann eine Be-
handlung des Bodens mit Dampf erfolgen. 
 
Zu Nummer 12: 

Die Beregnung landwirtschaftlich oder erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen wird 
mit dieser Schutzbestimmung nicht generell verboten. Es wird vielmehr gefordert, 
dass die Beregnungshöhe 20 mm pro Tag bzw. 60 mm pro Woche nicht überschrei-
ten darf. Eine zu starke Beregnung führt durch Auswaschungseffekte zu einem ver-
stärkten Austrag von Schadstoffen aus der ungesättigten Bodenzone in das Grund-
wasser. 

Nach RENGER (2002)3) erreicht z. B. beim intensiven Feldgemüseanbau die mitt-
lere Nitrat-Konzentration im Sickerwasser, als auch die Nitrat-Stickstoff-Fracht ins 
Grundwasser im Vergleich mit anderen Landnutzungen sehr hohe Werte. So liegt 
bei jährlichen Stickstoff-Gaben von ca. 250 kg/ha bei intensiven Feldgemüseanbau 
die Nitrat-Konzentration im Sickerwasser mit >50 mg/l über dem Grenzwert der 

                                                           
3) Renger, Manfred (2002): Sicker- und Fließzeiten von Nitrat aus dem Wurzelraum ins Grund-

wasser in Abhängigkeit von den Standortbedingungen, insbesondere Böden und Gestein, 
Arbeitsbericht der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg Nr. 223, 
November 2002 in http://dx.doi.org/10.18419/opus-8500 
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Trinkwasserverordnung. Würde die Grundwasserneubildung durch regelmäßige 
Bewässerung noch erhöht werden, ist von einer Steigerung der Nitrat-Stickstoff-
Fracht ins Grundwasser auszugehen. Dies ist unbedingt zu vermeiden, um die 
Trinkwasserqualität nicht zu gefährden. 
 
Zu Nummer 13: 

Dauerbrachen akkumulieren größere Mengen organischer Bodensubstanz. Beim 
Umbruch wird ein sehr starker Mineralisierungsprozess dieser organischen Boden-
substanz in Gang gesetzt, in deren Folge es zu einem hohen Nährstoffschub 
kommt. Da innerhalb des Umbruchsverbotszeitraumes regelmäßig kein ausreichen-
der Pflanzenbestand vorhanden ist, der diese Nährstoffe binden kann, käme es bei 
einem Umbruch in diesem Zeitraum durch Auswaschungen zu einer Gefährdung 
des Grundwassers. Durch Wahl des optimalen Umbruchszeitraumes oder Anbau 
des N-zehrenden Winterrapses können derartige Prozesse vermieden werden. 
 
Zu Nummer 14: 

„Schwarzbrache“ entsprechend Anlage 1, Nummer 3 ist gepflügter Ackerboden 
ohne Einsaat einer nachfolgenden Zwischen- oder Hauptfrucht, soweit dies nicht 
durch exreme Witterungsbedingungen ausgeschlossen ist. Anders als bei bestellten 
Flächen ist bei offenem Ackerboden eine hohe Auswaschungsgefahr für den im Bo-
den gespeicherten Stickstoff gegeben, so dass hier besonders viel Nitrat in das ge-
nutzte Grundwasser gelangen kann. 
 
Zu Nummer 15: 

Erstaufforstungen mit Nadelbaumarten führen aufgrund höherer Verdunstung zu ei-
ner verringerten Grundwasserneubildung im Einzugsgebiet des Wasserwerkes. Un-
ter ungünstigen Verhältnissen tendiert die Grundwasserneubildung unter Nadel-
baumforsten gen Null. Dadurch würde sich das Einzugsgebiet des Wasserwerkes 
vergrößern und wäre durch das Wasserschutzgebiet nicht ausreichend geschützt. 
Die Erstaufforstung mit Robinien führt zudem zu einer Anreicherung von Stickstoff 
im Boden, der in das Grundwasser eingetragen werden kann. Diese Gefährdungs-
potenziale für die Menge und Güte des dem Wasserwerk zuströmenden Grundwas-
sers erfordern ein Verbot der Erstaufforstung mit Nadelbaumarten oder Robinien im 
Wasserschutzgebiet. 
 
Zu Nummer 16: 

Der Erhalt des Waldes ist für den Grundwasserschutz von großer Bedeutung. Bei 
der Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart verändern sich die vorherr-
schenden Bedingungen. So führt dies regelmäßig zu einer Verschlechterung des 
Grundwasserschutzes, da die organische Substanz des Oberbodens durch Beson-
nung mineralisiert wird und damit eine Nitratmobilisierung stattfindet. 

Bei der Umwandlung in landwirtschaftliche Nutzfläche und der damit verbundenen 
Düngung können aufgrund der ungeschützten Untergrundverhältnisse Nährstoffe in 
das Grundwasser gelangen. 
 
Zu Nummer 17: 

Bei Holzerntemaßnahmen, die Freiflächen größer als 1 000 m² erzeugen oder bei 
denen mehr als 40 Prozent der Überschirmung entnommen wird, wird die Rohhu-
musdecke auf Grund der verstärkten Erwärmung und Durchlüftung des Bodens be-
schleunigt mineralisiert. Die Temperatur- und Lichtverhältnisse auf dem Waldboden 
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ändern sich so, dass Nitrat im Überschuss gebildet werden kann, welches dann das 
Grundwasser gefährdet. Dieser Effekt kann bereits auf kleineren Flächen ab 1 000 
m² auftreten. Der Waldboden muss mindestens zu 60 Prozent überschirmt bleiben, 
um nicht als Freifläche zu gelten. Das Kahlschlagverbot des Landeswaldgesetzes 
gilt erst ab einer Fläche von 20 000 m² und ist nicht ausreichend, um die o. g. Pro-
zesse zu verhindern. 

Bei den Femel- und Saumschlägen erhöht sich die Besonnung des Waldbodens 
aufgrund der Linienform nicht wesentlich, so dass diese Waldbaumaßnahmen von 
dem Verbot ausgenommen werden können. 

Holzerntemaßnahmen aufgrund von Kalamitäten sind notwendig um weitere Forst-
bestände auch in der jeweiligen Schutzzone zu schützen. Durch Sturm- oder 
Schneebruch geht keine konkrete Gefahr für die umliegenden Waldbestände aus, 
daher gilt die Ausnahme nur für durch Holzschädlinge verursachte Kalamitäten. 
 
Zu Nummer 18: 

Aufschlüsse der Erdoberfläche werden mit der Schutzbestimmung nur dann verbo-
ten, wenn hierdurch die Schutzfunktion der Grundwasserdeckschichten wesentlich 
gemindert wird. Eine wesentliche Minderung tritt auf, wenn nur eine weniger als 8 
Meter (bei Nutzung tieferer GW-Leiter 5 Meter) mächtige, im Hinblick auf ihre hyd-
raulische Wirkung ungestörte Grundwasserüberdeckung aus gering durchlässigen 
Schichten (kf-Wert < 10-6 m/s) mit geschlossener Verbreitung verbleibt. 

Das genutzte Grundwasser ist gerade deshalb so gut zur Trinkwassergewinnung 
geeignet, weil es von ausreichend mächtigen Schichten überdeckt und somit ge-
schützt wird. Eine wesentliche Minderung der Schutzfunktion der Deckschichten 
muss deshalb verboten werden. Diese Minderung tritt regelmäßig bei den beispiel-
haft genannten Aufschlüssen der Erdoberfläche ein, die z. B. bei der kleinflächigen 
Nutzung grundeigener Bodenschätze entstehen. Da Kleingewässer bis zu 100 
Quadratmeter nicht zur Fischerei genutzt werden, geht von ihnen kein erhöhtes Ri-
siko durch Stoffeinträge aus. 
 
Zu Nummer 19: 

Im gesamten Wasserschutzgebiet besteht ein hohes Gefährdungspotenzial für das 
genutzte Grundwasser, da durch unsachgemäßes Abteufen von Bohrungen und 
Grundwassermessstellen und Brunnen gering leitende Deckschichten verletzt wer-
den können und eine Verschmutzung der geschützten Grundwasserleiter zu be-
fürchten ist. Die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung wird verringert.  
 
Zu Nummer 20: 

In Wasserschutzgebieten hat die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser un-
eingeschränkten Vorrang vor thermischen Gewässerbenutzungen. Durch den Wär-
meentzug werden der Boden und das Grundwasser abgekühlt, wodurch sich die 
physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften des Wassers verän-
dern. Dies gilt entsprechend auch für Wärmeeintrag bei Nutzung des Grundwassers 
zu Kühlzwecken. Bereits aufgrund der beim Bau der vertikalen Erdwärmesonden 
verwendeten Materialien ist eine zuverlässige Abdichtung Grundwasserstockwerk 
trennender, gering leitender Deckschichten nicht regelmäßig gewährleistet. Eine 
wasserdichte Haftung der Verpressmaterialien (z. B. Zement-Bentonit-Suspension) 
an den glatten Sondenrohren aus Kunststoffen ist nicht gegeben. Daher entstehen 
– selbst bei sorgfältig durchgeführter Verpressung – Wasserwegsamkeiten entlang 
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der Sondenrohre. Eine wirksame Kontrolle der ordnungsgemäßen Ringraumabdich-
tung und des frostfreien Betriebes der Erdwärmeanlagen kann regelmäßig nicht ge-
währleistet werden. Fehlerhaft ausgeführte Bohrungen im Spülverfahren können 
nicht vollständig überbohrt und fachgerecht abgedichtet werden. Derart irreparable 
Schäden der geologischen Deckschichten sind im Wasserschutzgebiet zur Risiko-
vorsorge weitgehend auszuschließen. 

Das Verbot der Errichtung von Anlagen mit Erdwärmesonden aus § 49 Absatz 2 
Nummer 4 AwSV gilt nur für Anlagen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft oder 
öffentlicher Einrichtungen. Da aber gerade im privaten Bereich häufig Erdwärmean-
lagen errichtet werden, ist in Wasserschutzgebieten aus den o. g. Gründen eine 
weitergehende Regelung erforderlich. 
 
Zu Nummer 21: 

Das Verbot gilt nur für Rohrleitungsanlagen, die den Bereich eines Werksgeländes 
überschreiten und die nicht Zubehör einer Anlage zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen sind oder Anlagen verbinden, die in engem räumlichen und betrieb-
lichen Zusammenhang miteinander stehen und kurzräumig durch landgebundene 
öffentliche Verkehrswege getrennt sind (vgl. § 62 Absatz 1, Satz 2 des Wasserhaus-
haltsgesetzes). 

Rohrleitungen für wassergefährdende Stoffe, die den Bereich eines Werksgeländes 
überschreiten, lassen sich hinsichtlich ihrer Dichtigkeit wesentlich schwerer kontrol-
lieren als auf dem Werksgelände befindliche Anlagen. Zudem werden die das 
Werksgelände überschreitenden Anlagen oft unterirdisch verlegt, was die Kontrolle 
zusätzlich erschwert. Somit stellen diese Anlagen ein erhebliches Gefährdungspo-
tenzial dar, da die wassergefährdenden Stoffe durch Undichtheiten austreten kön-
nen, die sowohl durch Havarien oder Störfalle als auch durch natürliche Ereignisse, 
wie Erschütterungen, entstehen können. Selbst durch technische Sicherheitsmaß-
nahmen, wie z. B. bei einer Drucküberwachung, lässt sich nicht sicher ausschlie-
ßen, dass bei solchen Vorkommnissen wassergefährdende Stoffe in nicht unerheb-
lichem Maße in den Boden gelangen. 
 
Zu Nummer 22: 

Das Errichten von Anlagen zur behälterlosen Lagerung oder Ablagerung von Stof-
fen im Untergrund stellt in Wasserschutzgebieten ein besonders hohes Gefähr-
dungspotenzial für das genutzte Grundwasser dar. Mit den Erkundungs- und Er-
schließungsbohrungen werden Deckschichten durchteuft, die den genutzten Grund-
wasserleiter sowohl von oben vor Schadstoffeinträgen als auch von unten gegen 
den Aufstieg hoch mineralisierter Tiefenwässer schützen. Der Aufstieg hoch mine-
ralisierter Tiefenwässer kann durch Undichtigkeiten in den Ringräumen der Bohrun-
gen erfolgen und durch Druckpotenzialunterschiede begünstigt werden, die durch 
das Verpressen von Stoffen in den Untergrund entstehen. 

Anlagen im Sinne der Nummer 23 sind auch künstliche Hohlräume unter der Ge-
ländeoberfläche, wie z.B. Erdgaskavernenspeicher. Das Verbot bezieht sich somit 
auf Tagesanlagen, bohrtechnische Anlagen und auf künstliche Hohlräume unter der 
Geländeoberfläche. Das Ablagern von Sole und CO2 erfolgt dagegen nicht inner-
halb von Anlagen, da es sich bei den hierbei genutzten Porenspeichern nicht um 
künstliche Hohlräume handelt. So fallen zum Beispiel das Lagern von Erdgas und 
das Ablagern von Sole oder CO2 in Porenspeichern nicht unter das Verbot, wenn 
sich die dafür erforderlichen Tagesanlagen und bohrtechnischen Anlagen außer-
halb des Wasserschutzgebietes befinden. Ob ein solches Vorhaben im Hinblick auf 
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die mögliche Beeinträchtigung des Wasserschutzgebietes zulässig ist, muss im ent-
sprechenden Zulassungsverfahren geklärt werden. 

„Lagern“ ist nach vorherrschender Rechtsauffassung mit dem Ziel verbunden, die 
gelagerten Stoffe zu gegebener Zeit dem Lager wieder zu entnehmen (z.B. bei Erd-
gas), was beim „Ablagern“ nicht der Fall ist. Hier steht der Entledigungsgedanke im 
Vordergrund, d.h. die abgelagerten Stoffe sollen nicht wieder entnommen werden, 
was bei der Verpressung von Sole oder Kohlendioxid der Fall ist. 
 
Zu Nummer 23: 

Das Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfall, tierischen Nebenprodukten und 
bergbaulichen Rückständen birgt ein sehr hohes Gefährdungspotenzial für das 
Grundwasser. Abfälle und bergbauliche Rückstände können große Mengen was-
sergefährdender Stoffe enthalten. Selbst bei der Einhaltung hoher technischer Si-
cherheitsmaßnahmen besteht die Gefahr, dass diese wassergefährdenden Stoffe 
freigesetzt werden und in den Boden und das Grundwasser eindringen. Beim Be-
handeln, Lagern oder Ablagern von Abfällen wie tierische Nebenprodukte oder bei 
der Tierkörperbeseitigung (z. B. bei Wasenplätzen) treten darüber hinaus sehr hohe 
Risiken durch pathogene Keime auf. 
 
Zu Nummer 24: 

Das Ein- oder Aufbringen von Abfällen, bergbaulichen Rückständen oder Ersatz-
baustoffen in oder auf Böden sowie deren Einbau in bodennahe technische Bau-
werke bergen ein hohes Gefährdungspotenzial für das Grundwasser. Da Abfälle 
und Ersatzbaustoffe, insbesondere auch Recyclingprodukte aus Bauschuttbehand-
lungsanlagen und behandeltes Bodenmaterial aus der Altlastensanierung und berg-
baulichen Rückstände, nicht unerhebliche Mengen wassergefährdender Stoffe ent-
halten können, besteht die Gefahr, dass diese freigesetzt werden und in den Boden 
und das Grundwasser gelangen. Die Formulierung von bestimmten Anforderungen, 
bei deren Einhaltung die genannten Handlungen vom Verbot ausgenommen wer-
den, ist aufgrund der vielfältigen Fallkonstellationen in der Verordnung generell nicht 
möglich.  
 
Zu Nummer 25: 

Radioaktive Stoffe müssen wegen ihrer stark Krebs erregenden und Erbgut verän-
dernden Wirkungen prinzipiell aus allen Lebensmitteln ferngehalten werden. Dies 
gilt in besonderem Maße für das Trinkwasser, da schon die geringste radioaktive 
Belastung insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern zu schweren Schädigun-
gen führen kann. Eine besondere Gefahr besteht darin, dass schon die Inkorpora-
tion geringster Mengen radioaktiver Stoffe aufgrund der dadurch hervorgerufenen 
Veränderungen der Zellen oder des Erbmaterials langfristig zu erheblichen Schä-
den führen kann. 

Von dem Verbot ausgenommen sind medizinische Anwendungen sowie Anlagen 
der Mess-, Prüf- und Regeltechnik. Auf Grund der Notwendigkeit einer medizini-
schen Versorgung der Bevölkerung muss der diagnostische und therapeutische 
Umgang mit radioaktiven Präparaten in der weiteren Zone erlaubt sein. Der Umgang 
mit inerten radioaktiven Präparaten im Bereich der Mess-, Prüf- und Regeltechnik 
schließt ein Freisetzen radioaktiven Materials in die Umwelt weitgehend aus. Die 
Ausnahmebestimmung ist somit zur Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsat-
zes erforderlich. 
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Zu Nummer 26: 

Wassergefährdende Stoffe bergen in sich schon die Gefahr, durch unsachgemäßen 
Umgang das Wasser nachhaltig zu schädigen. Begründet durch den Vorsorgege-
danken sind in Wasserschutzgebieten über die besonderen Anforderungen an tech-
nische Anlagen zum Umgang mit wassergefährdende Stoffe hinausgehende Anfor-
derungen nötig, die sicherstellen, dass es zu keinerlei Schädigungen des Grund-
wassers – auch außerhalb von Anlagen – durch Verwendung wassergefährdender 
Stoffe kommt. 
Sofern der Umgang mit Jauche, Gülle, Silagesickersaft sowie Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln im Rahmen ordnungsgemäßer Landwirtschaft entsprechend dieser 
Verordnung erfolgt, kann man davon ausgehen, dass keine nachhaltigen Schädi-
gungen des Grundwassers eintreten. Ohne die Ausnahme a) wäre eine landwirt-
schaftliche Nutzung (außer die Viehhaltung) nicht mehr möglich, was aber unver-
hältnismäßig sein würde. 
 
Zu Nummer 27: 

Aufgrund der ökotoxikologischen Wirkungen, der Langlebigkeit von wassergefähr-
denden Stoffen und der Unkenntnis über die Wirkung von Metaboliten sowie über 
die Ausbreitungsvorgänge im Grundwasser ist jede Einleitung oder Ausbringung 
wassergefährdender Stoffe in den Untergrund oder das Grundwasser nicht mit dem 
Besorgnisgrundsatz vereinbar. Außerdem wird mit dieser Schutzbestimmung auch 
das Verbot des Einsatzes von wassergefährdenden Stoffen beim Fracking (Hydrau-
lic Fracking) erfasst. 
 
Zu Nummer 28: 

Industrieanlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln und 
Verwenden wassergefährdender Stoffe in großem Umfang, wie Raffinerien, Metall-
hütten oder chemische Fabriken bergen aufgrund ihrer Dimensionen und der Stoffe, 
mit denen dort umgegangen wird, ein ganz besonders hohes Gefährdungspotenzial 
für das Grundwasser in sich. 
 
Zu Nummer 29: 

Kraftwerke und Heizwerke bergen aufgrund des Umganges mit großen Mengen 
flüssiger oder auswaschbarer wassergefährdender Stoffe ein besonders hohes Ge-
fährdungspotenzial für das Grundwasser in sich. Anlagen, die nicht der Genehmi-
gungspflicht nach Bundesimmissionsschutzrecht unterliegen, haben ein geringeres 
Gefährdungspotenzial und werden deshalb von dem Verbot nicht erfasst. 

Mit Gas, Sonnenenergie oder Windkraft betriebene Anlagen können von dem Ver-
bot ausgenommen werden, da hier nicht mit so großen Mengen wassergefährden-
der Stoffe umgegangen wird. 
 
Zu Nummer 30: 

Für den Betrieb müssen Biogasanlagen mit großen Mengen Abfall, Gülle, Jauche 
und Silage beschickt werden. Werden Biogasanlagen nicht in unmittelbarer Nähe 
zu landwirtschaftlichen Betrieben errichtet, müssen diese Stoffe erst zur Anlage 
transportiert, dort umgeschlagen, gelagert und verarbeitet werden. Die anfallenden 
Abfälle müssen ebenfalls zwischengelagert und abtransportiert werden. Von diesen 
Handlungen geht eine wesentlich höhere Gefährdung des Grundwassers als von 
dem in der Landwirtschaft sonst üblichen Umgang mit den genannten Stoffen aus, 
da in Biogasanlagen der Umgang in großem Umfang und in stark konzentrierter 
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Form (in thermophilen Anlagen auch bei höheren Temperaturen und Betriebsdrü-
cken) erfolgt. Bei falscher Bedienung der Biogasanlage, bei Konstruktionsfehlern 
oder Materialschäden besteht überdies die Gefahr der Verpuffung. Dabei können 
Fermenter explosionsartig zerbersten und große Mengen wassergefährdender 
Stoffe freisetzen. 
 
Zu Nummer 31: 

Abwasser in Abwasserbehandlungsanlagen, wie zum Beispiel in kommunalen Klär-
anlagen oder Kleinkläranlagen, enthält eine Vielzahl gesundheitsschädlicher Stoffe, 
unter anderem pathogene Keime oder Arzneimittelreste. Sofern es sich um gewerb-
liches Abwasser handelt, kann es zudem eine unüberschaubare Vielzahl wasser-
gefährdender Stoffe enthalten. In Niederschlagsbehandlungsanlagen können sich 
Salze, Öle, toxische Stäube und Schwermetalle konzentrieren. Dies gilt auch für 
behandeltes Abwasser. Da die Anlagen undicht werden oder Betriebsstörungen 
auftreten können, stellen sie ein hohes Gefährdungspotenzial für das Grundwasser 
dar. 
 
Zu Nummer 32: 

Das Errichten, Erweitern, Sanieren oder Betreiben von Abwasserkanälen und -lei-

tungen wird durch diese Schutzbestimmung nicht generell verboten. Es wird viel-

mehr gefordert, dass die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten 

werden. Das Arbeitsblatt DWA-A 142 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirt-

schaft, Abwasser und Abfall e. V. vom Januar 2016, das beim DWA-Kundenzent-

rum, Theodor-Heuss-Allee 17 in 53773 Hennef bezogen werden kann, wird in der 

Rechtsprechung als allgemein anerkannte Regel der Technik akzeptiert. Das Ar-

beitsblatt enthält die Anforderungen, die an Errichtung und Betrieb von Abwasser-

kanälen und -leitungen in Wassergewinnungsgebieten zur Gewährleistung des 

Schutzes der öffentlichen Trinkwasserversorgung zu richten sind. Dabei gewähr-

leistet es den Spielraum, der im Hinblick auf die Vielzahl der technischen Lösungs-

möglichkeiten und naturräumlichen Gegebenheiten erforderlich ist. Die Schutzbe-

stimmung bewirkt, dass das Arbeitsblatt DWA-A 142 wie eine Rechtsnorm einge-

halten werden muss. 

 
Zu Nummer 33: 

Abwasser enthält eine Vielzahl gesundheitsschädlicher Stoffe, unter anderem pa-
thogene Keime und Arzneimittelreste. Bei undichten Anlagen können diese Stoffe 
in den Boden oder in das Grundwasser gelangen und stellen ein hohes Gefähr-
dungspotential dar. 
 
Zu Buchstabe a: 

Bei Abwassersammelgruben mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung können 
anlagenbedingte Grundwassergefährdungen weitgehend ausgeschlossen werden. 
Deshalb können sie von dem Verbot ausgenommen werden. 
 
Zu Buchstabe b: 

Für monolithische Sammelgruben aus Beton erteilt das Deutsche Institut für Bau-
technik aus technischen Gründen keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. 
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Wenn sie als geregelte Bauprodukte den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechen, sind sie als ausreichend sicher und dicht zu bewerten und können 
deshalb von dem Verbot ausgenommen werden. 
 
Zu Nummer 34: 

Das Errichten Aufstellen oder Verwenden von Trockentoiletten oder Chemietoiletten 
wird mit dieser Schutzbestimmung nicht in jedem Fall verboten. Es wird vielmehr 
gefordert, dass die Anlagen mit einem dichten Behälter ausgestattet sein müssen. 
Anderenfalls könnten mit den Fäkalien pathogene Keime und kaum oder schwer 
eliminierbare Stoffe wie Arzneimittel in den Untergrund und in das Grundwasser 
gelangen. Ein dichter Behälter schließt den Eintrag dieser Stoffe aus. 
 
Zu Nummer 35: 

Schmutzwasser enthält eine Vielzahl gesundheitsschädlicher Stoffe wie z. B. patho-
gene Keime, Chemikalien aus dem Wasch- und Reinigungsbereich oder Arzneimit-
telreste. Sofern es sich um gewerbliches Schmutzwasser handelt, kann es eine un-
überschaubare Vielzahl wassergefährdender Stoffe enthalten. Beim Ausbringen 
von Schmutzwasser z. B. zur Düngung, besteht die große Gefahr, dass ein Teil der 
genannten Stoffe ins Grundwasser gelangt. Deshalb muss das Ausbringen von 
Schmutzwasser, zu welchem Zweck auch immer, im Wasserschutzgebiet verboten 
werden. 
 
Zu Nummer 36: 

Beim Einleiten oder Versickern von Schmutzwasser, z. B. aus kleinen bis mittleren 
Kläranlagen, ist der Eintragspfad ins Grundwasser besonders kurz und die Gefähr-
dung im gesamten Wasserschutzgebiet entsprechend massiv. 
 
Zu Nummer 37: 

Das von Straßen und Wegen und anderen belasteten Herkunftsflächen abfließende 
Niederschlagswasser kann Verunreinigungen durch Schwermetalle, Öle, Benzine 
und Tausalze aufweisen und damit bei Einleitung und Versickerung ein Risiko für 
die Grundwasserqualität darstellen. 

Deshalb dürfen nur Niederschlagswasserabflüsse von gering belasteten Herkunfts-
flächen im Sinne der Anlage 1 Nummer 4 breitflächig über die belebte Bodenzone 
versickert werden. In der Bodenzone erfolgt durch Abbau, Adsorption, Ionenaus-
tausch oder andere Eliminationsprozesse ein weitgehender Rückhalt von Schad-
stoffen. Dieser Rückhalt und Abbau erfolgt umso besser, je größer die Fläche ist, 
auf die das anfallende Niederschlagswasser zur Versickerung verteilt wird.  

Gefordert wird, dass die belebte Bodenzone aus einer ausreichend mächtigen und 
bewachsenen Oberbodenschicht gemäß den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik besteht. Das Merkblatt DWA-M 153 der Deutschen Vereinigung für Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. vom August 2007, das beim DWA-Kunden-
zentrum, Theodor-Heuss-Allee 17 in 53773 Hennef bezogen werden kann, wird in 
der Rechtsprechung als allgemein anerkannte Regel der Technik akzeptiert. Das 
Merkblatt berücksichtigt bei der Ermittlung der Anforderungen an Versickerungsflä-
chen die Belastung der Herkunftsfläche (Flächenverschmutzung) und die besonde-
ren Schutzbedürfnisse des Grundwassers. Die Schutzbestimmung bewirkt, dass 
das Merkblatt DWA-M 153 wie eine Rechtsnorm eingehalten werden muss. 
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Weiterhin muss für eine Niederschlagsversickerung, bei der es zu einer Einleitung 
ins Grundwasser kommt, eine wasserrechtliche Erlaubnis vorliegen. Bei deren Er-
stellung – wie auch bei Anträgen auf Befreiung von dieser Schutzbestimmung – hat 
die unteren Wasserbehörde auch über die Notwendigkeit einer ggf. weitergehenden 
Niederschlagswasserbehandlung zu entscheiden. 
 
Zu Nummer 38: 

Das Errichten sowie der Um- oder Ausbau von Straßen und Wegen wird durch diese 
Schutzbestimmung nicht generell verboten. Es wird nur als Voraussetzung für diese 
Maßnahmen bestimmt, die allgemein anerkannten Regeln der Technik für bautech-
nische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten einzuhalten. Derzeit sind 
die in den Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutz-
gebieten, Ausgabe 2016 (RiStWag) formulierten allgemein anerkannten besonde-
ren Anforderungen zu beachten. Die Schutzbestimmung bewirkt, dass die RiStWag 
auch von Dritten eingehalten werden müssen. Die RiStWag 2016 können unter der 
FGSV-Nr. 514 bei der FGSV Verlag GmbH, Wesselinger Straße 17, 50999 Köln 
bezogen werden.  
 
Zu Nummer 39: 

Bei Rangier- und Güterbahnhöfen ist auch bei Einhaltung hoher Sicherheitsmaß-
nahmen eine Freisetzung wassergefährdender Stoffe nicht auszuschließen, da ge-
rade beim Be- und Entladen von Fahrzeugen die Gefahr des Herunterfallens und 
Aufbrechens des Transportgutes besonders groß ist. Vorhandene Sicherheitsmaß-
nahmen können das Risiko der Freisetzung geringer Mengen wassergefährdender 
Stoffe nicht mit ausreichender Sicherheit ausschließen. Weiterhin kann es beim An- 
und Abtransport von wassergefährdenden Stoffen zur Umschlagstelle zu Unfällen 
und einer damit verbundenen Freisetzung von Schadstoffen innerhalb des Schutz-
gebietes kommen. 
 
Zu Nummer 40: 

Wenn für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Materialien verwendet werden, die 
auslaug- oder auswaschbare wassergefährdende Stoffe enthalten, besteht die Ge-
fahr, dass über längere Zeiträume nicht nur unerhebliche Mengen wassergefähr-
dender Stoffe durch Auswaschung und Auslaugung in das Grundwasser gelangen. 
 
Zu Nummer 41: 

Das Einrichten oder Betreiben von öffentlichen Freibädern und Zeltplätzen sowie 
Camping aller Art wird mit dieser Schutzbestimmung nicht generell verboten. Es 
wird vielmehr gefordert, dass diese Einrichtungen über eine ordnungsgemäße Ab-
fall- und Abwasserentsorgung verfügen müssen. 

Die Erfahrung zeigt, dass bei den genannten Einrichtungen die Abwasserentsor-
gung oft nur provisorisch gelöst wird und die Nutzer verstärkt dazu neigen, ihre Not-
durft außerhalb der dafür vorgesehenen Anlagen zu verrichten. Ein Anschluss an 
eine zentrale Kanalisation ist meist nicht möglich, was die Gefahr fäkaler Verunrei-
nigungen zusätzlich erhöht. Die Schutzbestimmung soll solchen schädlichen Ent-
wicklungen entgegenwirken. 

Vom Zelten von Fuß-, Rad-, Reit- und Wasserwanderern abseits von Zelt- und Cam-
pingplätzen für eine Nacht geht keine, ein Verbot rechtfertigende Gefährdung des 
Grundwassers aus. 
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Zu Nummer 42: 

Das Einrichten oder Betreiben von Sportanlagen wird mit dieser Schutzbestimmung 
nicht generell verboten. Es wird vielmehr gefordert, dass diese Einrichtungen über 
eine ordnungsgemäße Abfall- und Abwasserentsorgung verfügen müssen. 

Die Erfahrung zeigt, dass bei Sportanlagen die Abwasserentsorgung teilweise ver-
nachlässigt oder nur provisorisch gelöst wird. Sportanlagen können jedoch zu einem 
erhöhten Publikumsverkehr und somit zu einem vermehrten Abwasseranfall führen. 
Dadurch entsteht ein Gefährdungspotenzial für das Grundwasser. Die Schutzbe-
stimmung soll solchen schädlichen Entwicklungen entgegenwirken. 
 
Zu Nummer 43: 

Motorsportanlagen stellen aufgrund des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen 
und der besonders hohen Unfallgefahr ein besonderes Gefährdungspotenzial für 
das Grundwasser dar.  
 
Zu Nummer 44: 

Auf Schießständen und Schießplätzen für Feuerwaffen findet im Boden eine Anrei-
cherung von Blei und anderen in der Munition enthaltenen wassergefährdenden 
Stoffen statt, die zu einer Gefährdung des Grundwassers führt. Wirksame Gegen-
maßnahmen sind nicht realisierbar. 

Da bei Schießständen in geschlossenen Räumen das Blei und andere, in der Mu-
nition enthaltene wassergefährdende Stoffe nicht unmittelbar mit dem Boden in 
Kontakt kommen, sind diese Anlagen vom grundsätzlichen Verbot ausgenommen. 
 
Zu Nummer 45: 

Damit Golfplätze bespielbar bleiben, müssen die Grünflächen intensiv bewässert 
und mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass 
erhebliche Mengen gesundheitsgefährdender Pflanzenschutzmittel ins Grundwas-
ser gelangen. 
 
Zu Nummer 46: 

Flugplätze stellen ein erhebliches Gefährdungspotenzial für das Grundwasser dar. 
Zur Betankung und Wartung der Flugzeuge wird mit großen Mengen wassergefähr-
dender Stoffe umgegangen. Bei Havarien und Unfällen können große Mengen die-
ser wassergefährdenden Stoffe austreten und ins Grundwasser gelangen. Des Wei-
teren müssen Flugzeuge und Flugbetriebsflächen im Winter eisfrei gehalten wer-
den. Dadurch besteht die große Gefahr, dass gesundheitsschädliche Auftaumittel 
ins Grundwasser gelangen. 
 
Zu Nummer 47: 

Das Starten oder Landen motorgetriebener Luftfahrzeuge, egal ob mit Verbren-
nungs- oder Elektromotoren, außerhalb der für sie genehmigten Flugplätze stellt 
zudem aufgrund erhöhter Unfallgefahren eine Gefährdung des Grundwassers dar. 
Diese kann im Wasserschutzgebiet nicht toleriert werden. Da nach § 25 Absatz 1 
des Luftverkehrsgesetzes Starts und Landungen außerhalb der für sie genehmigten 
Flugplätze grundsätzlich erlaubt werden können, ist das Verbot in dieser Verord-
nung unverzichtbar. 
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Ist die Landung aus Gründen der Sicherheit oder zur Hilfeleistung bei einer Gefahr 
für Leib oder Leben einer Person erforderlich, wäre das Verbot unangemessen. 
Deshalb ist die Ausnahmeregelung in der Schutzbestimmung enthalten. Das glei-
che gilt für den Wiederstart nach einer solchen Landung mit Ausnahme des Wie-
derstarts nach einer Notlandung (vgl. § 25 Absatz 2 des Luftverkehrsgesetzes). 
 
Zu Nummer 48: 

Militärische Anlagen, Standort- oder Truppenübungsplätze stellen durch die Lage-
rung und den Umschlag von wassergefährdenden Stoffen und Munition und wegen 
der Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen an Militärfahrzeugen erhebli-
che Gefährdungspotenziale für das Grundwasser dar. 
 
Zu Nummer 49: 

Beim Durchführen militärischer Übungen können durch eine Vielzahl von Handlun-
gen die das Grundwasser schützenden natürlichen Deckschichten des Bodens ver-
letzt werden (z. B. Einsatz von Panzern oder Ausheben von Stellungen). Damit wird 
die Filterwirkung der Bodenschichten eingeschränkt, so dass es zum schnellen 
Schadstoffeintrag bzw. zur Grundwasserverunreinigung kommen kann. Des Weite-
ren findet im Boden eine Anreicherung von Blei und anderen in der Munition (auch 
in Übungsmunition) enthaltenen wassergefährdenden Stoffen statt, die zu einer Ge-
fährdung des Grundwassers führen kann. 

Da beim Durchfahren auf klassifizierten Straßen die genannten Gefahren deutlich 
geringer sind und deshalb ein striktes Verbot dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
entgegenstehen würde, wird das Durchfahren auf klassifizierten Straßen vom Ver-
bot ausgenommen. 
 
Zu Nummer 50: 

Die mit dem Bergbau verbundenen Abgrabungen, Bohrungen, vertikalen Förderan-
lagen und Stollen führen zu einer Minderung der Schutzfunktion der das Grundwas-
ser schützenden Schichten und erhöhen somit die Gefahr des Eintrages wasserge-
fährdender Stoffe in das Grundwasser. Weiterhin sind mit bergbaulichen Maßnah-
men oft große Grundwasserabsenkungen verbunden, die die Ergiebigkeit des zur 
Trinkwassergewinnung genutzten Grundwasservorrates erheblich mindern können. 
Beim Untertagebau sind z. B. Bergstürze nicht auszuschließen, die zu dauerhaften 
Störungen der Deckschichten und Änderungen der Grundwasserdynamik führen 
können. Der Aufstieg hoch mineralisierter Tiefenwässer in die genutzten Grundwas-
serleiter durch Klüfte und vertikale Anlagen (Schächte, Brunnen, Bohrungen) stellt 
ein besonders hohes Gefährdungspotenzial dar. 

Bei der Erdölgewinnung werden sehr große Mengen wassergefährdender Stoffe 
aus großen Tiefen durch die nutzbaren Grundwasserleiter hindurch an die Erdober-
fläche gefördert. Störfälle (z. B. Leckagen am Leitungssystem) können dazu führen, 
dass der genutzte Grundwasserleiter nicht mehr zur Trinkwassergewinnung genutzt 
werden kann. 
 
Zu Nummer 51: 

Das genutzte Grundwasser ist gerade deshalb so gut zur Trinkwassergewinnung 
geeignet, weil es von ausreichend mächtigen Schichten überdeckt und somit ge-
schützt wird. Eine wesentliche Minderung der Schutzfunktion der Deckschichten 
muss deshalb verhindert werden. Diese wesentliche Minderung tritt ein bei Spren-
gungen, bei denen das Grundwasser aufgedeckt wird. Des Weiteren können die 
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entstehenden Verbrennungsrückstände der Explosivstoffe direkt in das Grundwas-
ser gelangen und damit die Trinkwasserversorgung gefährden. 
 
Zu Nummer 52: 

Industriegebiete stellen aufgrund des dort stattfindenden Umgangs mit wasserge-
fährdenden Stoffen ein hohes Gefährdungspotenzial für das Grundwasser dar. 
 
 
Zu § 4 (Schutz der Zone III A): 

 
Zu Nummer 1: 

Die mit der Erstanlage von Baumschulen, forstlichen Pflanzgärten, Weihnachts-
baumkulturen sowie gewerblichem Wein-, Hopfen-, Gemüse-, Obst- und Zierpflan-
zenanbau verbundenen Mono- und Sonderkulturen zeichnen sich im Allgemeinen 
durch einen intensiven Gebrauch von Mineraldüngern oder organischen Düngemit-
teln sowie von Pflanzenschutzmitteln aus. Durch die intensive Bodenbearbeitung 
bzw. durch häufiges Brachliegen einzelner Flächen während der Anzucht neuer 
Pflanzen kommt es zu intensiven Stoffumsätzen in der belebten Bodenzone, die zu 
einer zusätzlichen Auswaschung bisher gebundener Nährstoffe, insbesondere von 
Nitraten oder organischen Stoffen führen können. 

Von dem Verbot werden Gemüse- sowie Zierpflanzenanbau unter Glas in geschlos-
senen Systemen und die Containerproduktion von Baumschulprodukten auf versie-
gelten Flächen ausgenommen, weil bei dieser Produktionsweise die Möglichkeit des 
Eintrages von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln in den Untergrund ausge-
schlossen ist. 

Der Anbau von Gemüse, Obst und Zierpflanzen für den privaten Eigenbedarf ist 
weiterhin möglich, da das Verbot nur für den gewerblichen Anbau gilt. 
 
Zu Nummer 2: 

Auf größeren dauerhaften (länger als ein Jahr betriebenen) Holzlagerplätzen über 
100 Raummetern führt die flächige Befahrung zu einer erhöhten Humuszersetzung 
und Verdichtung des Oberbodens. Darüber hinaus wird durch zerfallende Rinden- 
und Holzreste die Gefahr punktuellen Stickstoffeintrages in das Grundwasser ge-
steigert. Wird auf Holzlagerplätzen eine Nassholzkonservierung eingesetzt, können 
Holzinhaltsstoffe in den Boden eingetragen werden und gefährden so das Grund-
wasser. Bei längerer Holzlagerung kann ein intensiver Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln zu Gefährdungen des Grundwassers führen. 

Der Einsatz moderner Ladetechnik am Holzlagerplatz erhöht das Risiko einer 
Grundwasserverschmutzung mit Hydraulikölen und anderen wassergefährdenden 
Stoffen bei Havarien. 

Nicht beregnete Holzpolter, die nur für kürzere Zeit im Wald liegen, fallen nicht unter 
das Verbot. 
 
Zu Nummer 3: 

Die Schutzbestimmung stellt eine Verschärfung der schon in der Zone III B für Auf-
schlüsse der Erdoberfläche geltenden Schutzbestimmung dar. Aufgrund der größe-
ren Nähe zur Fassung sind Erdaufschlüsse in der Zone III A kritischer zu sehen. 
Aufgrund der größeren Nähe zur Wasserfassung kommt es im Unterschied zu der 
in der Zone III B geltenden Schutzbestimmung in der Zone III A bei Erdaufschlüssen 
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nicht mehr darauf an, ob hierdurch die Schutzfunktion der Deckschichten wesentlich 
gemindert wird. Eine Minderung tritt in jedem Falle ein, so dass aufgrund der grö-
ßeren Nähe zur Wasserfassung in der Zone III A Erdaufschlüsse grundsätzlich ver-
boten werden müssen. 

Von dem Verbot ausgenommen sind die Verlegung von Ver- und Entsorgungslei-
tungen und das Herstellen von Baugruben und Bohrungen. Die durch die Verlegung 
von Ver- und Entsorgungsleitungen, Baugruben und Bohrungen hervorgerufene 
Minderung der Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung ist von der Flächen-
ausdehnung her gering und bei den Leitungen und Baugruben auch stets nur vo-
rübergehend. Ein Verbot wäre deshalb bei den genannten Maßnahmen unverhält-
nismäßig und würde gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstoßen. 
 
Zu Nummer 4: 

Mit dieser Schutzbestimmung werden Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen verboten, die ein in der Zone III A nicht mehr tolerierbares Gefährdungs-
potenzial überschreiten, welches sich aus der Wassergefährdungsklasse und der 
Menge der gelagerten Stoffe sowie aus der Art des Einbaus der Anlage (oberirdisch/ 
unterirdisch) ergibt. Anlagen, die dieses Gefährdungspotenzial nicht erreichen, 
müssen zur Risikovorsorge doppelwandig und mit einem Leckanzeigesystem oder 
mit einem Auffangraum ausgerüstet sein, der das maximal in der Anlage vorhan-
dene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen kann. 
 
Zu Nummer 5: 

Mit Niederschlagswasser- und Mischwasserentlastungsbauwerken wird im Falle ei-
nes Starkregens ein Teil des in der Kanalisation anfallenden Niederschlags- oder 
Mischwassers noch vor der Kläranlage oder einem anderen Endpunkt der Kanali-
sation abgeschlagen; meist in ein oberirdisches Gewässer, aber auch in Versicke-
rungsbecken. Damit wird eine hydraulische Überlastung der Kanalisation und der 
Kläranlage verhindert. Eine Reinigung der abgeschlagenen Wässer erfolgt nicht. 

Mischwasser ist ein Gemisch aus kommunalem Abwasser und Niederschlagswas-
ser, das hoch mit gesundheitsschädlichen Stoffen belastet ist. Auch Niederschlags-
wasser ist gerade im Falle eines Starkregens ebenso belastet, weil bei Starkregen 
gesundheitsschädliche Stoffe wie Straßenabfälle, Hundekot, Öle und Benzine von 
den Verkehrsflächen in die Kanalisation gespült werden.  

Eine Versickerung des abgeschlagenen Wassers wäre schon aufgrund der entspre-
chenden Schutzbestimmung in der Zone III B verboten. Oberirdische Gewässer, in 
die das abgeschlagene Wasser i. d. R. eingeleitet wird, stehen oft in hydraulischer 
Verbindung zum genutzten Grundwasser. Der Eintragspfad ist hier besonders kurz, 
so dass gesundheitsschädliche Stoffe aus dem eingeleiteten Misch- und Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser gelangen können. 
 
Zu Nummer 6: 

Die Schutzbestimmung stellt eine Verschärfung des schon in der Zone III B gelten-
den Verbotes dar, wonach Rangier- und Güterbahnhöfe nicht errichtet oder erwei-
tert werden dürfen. In der Zone III A wird zusätzlich das Errichten oder Erweitern 
von Bahnhöfen und Schienenwegen der Eisenbahn verboten. Auf Bahnhöfen und 
allen Gleisanlagen besteht die Gefahr von Unfällen mit wassergefährdenden Stof-
fen, z. B. wenn Züge mit Kesselwagen entgleisen oder auffahren. Dabei können 
sehr große Mengen wassergefährdender Stoffe in das Grundwasser gelangen. Die 
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Gefahr von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen ist hier nicht so hoch wie bei 
Rangier- und Güterbahnhöfen, aber das Gefährdungspotenzial ist in der Zone III A 
aufgrund der größeren Nähe zu den Fassungen höher als in der Zone III B. 

Ein Verbot auch von Baumaßnahmen an vorhandenen Anlagen zur Anpassung an 
den Stand der Technik sowie zum Erhalt oder zur Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit wäre unangemessen, so dass diese Maßnahmen, die auch zur Verbesse-
rung des Grundwasserschutzes führen können, von dem Verbot ausgenommen 
werden. 
 
Zu Nummer 7: 

Das Abhalten oder Durchführen von Märkten, Volksfesten oder Großveranstaltun-
gen wird mit dieser Schutzbestimmung nicht generell verboten. Es wird vielmehr 
gefordert, dass diese Veranstaltungen innerhalb der dafür vorgesehenen Anlagen 
stattfinden. 

Die v. g. Veranstaltungen sind mit einem regen Besucher- und Kfz-Verkehr verbun-
den. Wenn diese Veranstaltungen nicht innerhalb der dafür vorgesehenen und ent-
sprechend ausgestatteten Anlagen (wozu auch Plätze oder Hallen zählen) stattfin-
den, ist eine ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden Abwässer und Abfälle 
nicht gewährleistet, so dass die Gefahr der Grundwasserverunreinigung besteht. 
 
Zu Nummer 8: 

Bei Motorsportveranstaltungen besteht die große Gefahr des Eintrages von wasser-
gefährdenden Stoffen wie Treibstoff, Motoröl, Bremsflüssigkeit in das Grundwasser 
infolge von Unfällen und Betriebsstörungen. Zudem kommt es durch die Abgase der 
Verbrennungsmotoren zu einer Luftbelastung und zu einem diffusen Eintrag dieser 
Schadstoffe in den Boden. 

Da beim Durchfahren auf klassifizierten Straßen die genannten Gefahren deutlich 
geringer sind und deshalb ein striktes Verbot dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
entgegenstehen würde, wird das Durchfahren auf klassifizierten Straßen vom Ver-
bot ausgenommen. 
 
Zu Nummer 9: 

In Wasserschutzgebieten ist grundsätzlich jede Art der Bestattung, sowohl von Men-
schen als auch von Tieren, auf Friedhöfen, in Friedwäldern oder anderen Anlagen, 
schon aus ästhetischen, aber auch aus fachlichen Gründen grundsätzlich abzu-
lehnen. Durch die Verwesungsprozesse bei Erdbestattungen kommt es zu einer 
Freisetzung einer großen Anzahl von Gesundheit gefährdenden Stoffen und patho-
genen Keimen, die eine Nutzung des Grundwassers beeinträchtigen können. Zu-
dem haben neuere Untersuchungen gezeigt, dass es zusätzlich auch zu einer Frei-
setzung von Schadstoffen durch die Ausstattung der Särge und durch die Sargbei-
gaben kommen kann. Auch Urnenbestattungen gefährden das Grundwasser, weil 
die Asche Verstorbener Schwermetalle enthält. Bei Proben aus Krematorien wur-
den vergleichsweise hohe Konzentrationen von Mangan, Zink, Chrom, aber auch 
Nickel, Blei und Kobalt nachgewiesen.  

 
Zu Nummer 10: 

Die Darstellung neuer Bauflächen oder Baugebiete im Rahmen der vorbereitenden 
Bauleitplanung zieht, je nach der Zweckbestimmung, die Bebauung großer Flächen 
mit Wohnhäusern, Gewerbe oder Industrie nach sich. Damit findet auf vorher wenig 
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frequentierten Flächen ein verstärkter Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
statt. Es fallen in verstärktem Maße Abwasser und Abfälle an. Es werden Flächen 
versiegelt, was zu einer Verminderung der Grundwasserneubildung führen kann. 
Somit steigen durch neue Baugebiete die Risiken für die Menge und Qualität des 
zur Trinkwasserversorgung genutzten Grundwassers. 

Flächennutzungspläne als vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung 
§§ 5–7 des Baugesetzbuches), die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verord-
nung rechtskräftig sind, bleiben gültig und können umgesetzt werden, soweit die 
Umsetzung nicht gegen Verbotstatbestände verstößt. Die Begriffe Baufläche und 
Baugebiete sind in § 5 Baugesetzbuch definiert. 
 
Zu Nummer 11: 

Die Festsetzung von neuen Baugebieten im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung zieht, je nach der Zweckbestimmung, die Bebauung großer Flächen mit Wohn-
häusern, Gewerbe oder Industrie nach sich. Damit findet auf vorher wenig frequen-
tierten Flächen ein verstärkter Umgang mit wassergefährdenden Stoffen statt. Es 
fallen in verstärktem Maße Abwasser und Abfälle an. Es werden Flächen versiegelt, 
was regelmäßig zu einer Verminderung der Grundwasserneubildung führt. Somit 
wird das Grundwasser durch neue Baugebiete in Menge und Qualität beeinträchtigt. 

In den lt. gemeindlichen Satzungen gemäß § 34 Absatz 4 des Baugesetzbuches 
festgelegten Grenzen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (Innenbereich) darf 
weiter gebaut werden. Weiterhin wird die Instandhaltung und Erweiterung vorhan-
dener Bauwerke und baulicher Anlagen mit dieser Schutzbestimmung nicht verbo-
ten. 
 

Zu § 5 (Schutz der Zone II): 

Zu Nummer 1: 

Die Beweidung wird von dem Verbot der Freilandtierhaltung im Sinne von Anlage 1 
Nummer 2 nicht vollständig erfasst. Die Beweidung soll jedoch verboten werden, 
weil durch die Ausscheidungen der Tiere gesundheitsschädliche Stoffe wie patho-
gene Keime (Bakterien und Viren), Nitrat, Ammonium und ggf. auch Tiermedika-
mente in das Grundwasser gelangen könnten. Aufgrund der Konzentration der Tiere 
an Wasser- und Schattenstellen kann es an diesen Stellen zur Vernichtung der 
Grasnarbe und zu einem konzentrierten Eintrag von gesundheitsschädlichen Stof-
fen in das Grundwasser kommen.  

Maßnahmen, die zu einer Verringerung des Risikos auf ein für die Trinkwasserge-
winnung tolerierbares Maß führen, sind mit vertretbarem Aufwand nicht zu realisie-
ren. 
 
Zu Nummer 2: 

Biozide und Pflanzenschutzmittel können für den Menschen sehr stark gesundheits-
schädigend sein. Die Trinkwasserverordnung schreibt deshalb einen Grenzwert für 
die Summe an Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen und Biozidprodukt-Wirkstoffen von 
0,0005 mg/l im Trinkwasser vor. Die meisten dieser Mittel können nur mit hohem 
Aufwand bzw. gar nicht durch Aufbereitungsmethoden im Wasserwerk aus dem 
Trinkwasser entfernt werden. 

Das vollständige Verbot der genannten Handlung ist notwendig, weil die davon aus-
gehenden Gefahren selbst bei Einhaltung der schon in der Zone III dafür geltenden 
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besonderen Sicherheitsanforderungen letztlich nicht völlig ausgeschlossen werden 
können. Dieses Risiko ist in der Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweil-
zeit des Grundwassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des 
Wasserwerks nicht mehr tolerierbar. 
 
Zu Nummer 3: 

Mit Dränungen und Entwässerungsgräben soll der Grundwasserstand unter den ge-
nutzten Flächen abgesenkt werden. Das Grundwasser wird in den Dränungen ge-
sammelt und über Gräben abgeleitet. Mit dem Errichten von Dränungen und Ent-
wässerungsgräben sind Verletzungen der Grundwasser schützenden Deckschich-
ten verbunden, deren Filterfunktion in der Zone II eine sehr hohe Bedeutung zu-
kommt und die keinesfalls beeinträchtigt werden soll. Zudem wird der zur Trinkwas-
sergewinnung genutzte Grundwasservorrat verringert. Dies ist in der Zone II nicht 
mehr tolerierbar. Das in der Zone II neu gebildete Grundwasser soll vielmehr den 
Fassungen zufließen. 
 
Zu Nummer 4: 

Durch den Einsatz von forstwirtschaftlichen Kraftfahrzeugen abseits von Straßen, 
Wegen oder forstwirtschaftlichen Rückegassen kann die das Grundwasser schüt-
zende natürliche Deckschicht des Bodens verletzt werden. Damit wird die Filterwir-
kung der Bodenschichten eingeschränkt, so dass es zum schnellen Schadstoffein-
trag bzw. zur Grundwasserverunreinigung kommen kann. Es bestehen Gefährdun-
gen durch aus Kraftfahrzeugen austretende Kraftstoffe, Öl, Kühlflüssigkeit, Brems-
flüssigkeit, Abrieb aus Reifen und Bremsbelägen. Dieses Risiko ist in der Zone II 
aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund bis 
zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nicht tolerierbar. 
 
Zu Nummer 5: 

Die Bestimmung soll den Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroor-
ganismen (z. B. Bakterien, Viren, Parasiten und Wurmeier) gewährleisten, die bei 
geringer Fließdauer und -strecke zum Brunnen gefährlich sind. Dieses Risiko ist in 
der Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des Grundwassers im 
Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nicht mehr 
tolerierbar. Entgegen der grundsätzlichen Zulässigkeit nach § 7 Absatz 7 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg 
(BbgJagdDV) muss deshalb das Vergraben von Aufbruch und Wild verboten wer-
den. 
 
Zu Nummer 6: 

An Wildfütterungen und jagdlichen Kirrungen besteht das erhöhte Risiko des Näh-
stoff-eintrages in das Grundwasser. Die schützende Vegetationsschicht wird durch 
die angelockten Tiere verletzt und verliert ihre Filterfunktion. Bei jagdlichen Luder-
plätzen besteht darüber hinaus das erhöhte Risiko der Verunreinigung des genutz-
ten Grundwassers durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Para-
siten und Wurmeier). Diese Risiken sind in der Zone II aufgrund der hier nur noch 
kurzen Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den För-
derbrunnen des Wasserwerks nicht mehr tolerierbar. 
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Zu Nummer 7: 

Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln oder Verwen-
den von wassergefährdenden Stoffen stellen in Abhängigkeit von Menge und Art 
der Stoffe ein mehr oder weniger großes Gefährdungspotenzial für die Trinkwasser-
gewinnung dar. 

Das vollständige Verbot der genannten Handlungen und Anlagen ist notwendig, weil 
die davon ausgehenden Gefahren selbst bei Einhaltung der schon in der Zone III A 
dafür geltenden besonderen Sicherheitsanforderungen und Beschränkungen letzt-
lich nicht völlig ausgeschlossen werden können. Dieses Risiko ist in der Zone II 
aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund bis 
zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nicht mehr tolerierbar. 
 
Zu Nummer 8: 

Der Einsatz von mineralischen Schalölen oder mineralischen Schmierstoffen zur 
Verlustschmierung ist in der Zone II mit hohen Grundwasserrisiken verbunden, weil 
dabei verfahrensbedingt Tropfverluste auftreten. Schalöle und mineralische 
Schmierstoffe haben eine hohe Persistenz und können in das genutzte Grundwas-
ser verlagert werden. Dieses Risiko ist in der Zone II aufgrund der nur noch kurzen 
Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrun-
nen des Wasserwerks nicht mehr tolerierbar. 
 
Zu Nummer 9: 

Die Risiken, die die genannten Handlungen für die Trinkwassergewinnung mit sich 
bringen, ist innerhalb der Zone II auch bei der Einhaltung von Sicherheitsmaßnah-
men nicht mehr zu tolerieren. Durch die geringe Ausdehnung der Zone II ist die 
Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrun-
nen des Wasserwerks nur noch sehr kurz (max. 50 Tage). Es bleibt somit nicht mehr 
genügend Zeit, wassergefährdende Stoffe, die innerhalb der Zone II z. B. bei Hava-
rien in das Grundwasser gelangt sind, zu eliminieren. 
 
Zu Nummer 10: 

Vom Befahren mit Fahrzeugen mit wassergefährdender Ladung geht stets die be-
sondere Gefahr aus, dass bei Unfällen große Mengen von wassergefährdenden 
Stoffen ins Grundwasser gelangen können. Das Risiko, das die genannte Handlung 
für die Trinkwassergewinnung mit sich bringt, ist innerhalb der Zone II auch bei der 
Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr zu tolerieren. 

Durch die geringe Ausdehnung der Zone II ist die Verweilzeit des Grundwassers im 
Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nur noch 
sehr kurz (max. 50 Tage). Es bleibt somit nicht mehr genügend Zeit, wassergefähr-
dende Stoffe, die innerhalb der Zone II z. B. bei Unfällen in das Grundwasser ge-
langt sind, zu eliminieren. 
 
Zu Nummer 11: 

Die in bestimmten Transformatoren und Stromleitungen enthaltenen flüssigen was-
sergefährdenden Kühl- und Isoliermittel sind in hohem Maße gesundheitsschädlich 
und z. T. krebserregend. Diese Kühl- und Isoliermittel sind in nicht nur unerhebli-
chen Mengen in Transformatoren und Stromleitungen enthalten. Die Gefahr des 
Austretens bei Havarien oder infolge unbemerkter Undichtigkeiten kann nicht völlig 
ausgeschlossen werden. 
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Durch die geringe Ausdehnung der Zone II ist die Verweilzeit des Grundwassers im 
Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nur noch 
sehr kurz (max. 50 Tage). Es bleibt somit nicht mehr genügend Zeit, wassergefähr-
dende Kühl- und Isoliermittel, die innerhalb der Zone II in das Grundwasser gelangt 
sind, zu eliminieren. Im Gegensatz zur Zone III ist in der Zone II keine ausreichende 
Verdünnung durch zuströmendes unbelastetes Grundwasser mehr gegeben, so 
dass der Verdünnungseffekt nicht mehr zur Verringerung des durch die wasserge-
fährdenden Stoffe hervorgerufenen Risikos beitragen kann. 
 
Zu Nummer 12: 

Das in den Zonen III B und III A noch erlaubte Lagern von Abfällen, bergbaulichen 
Rückständen und tierischen Nebenprodukten in dichten Behältern wird aufgrund 
des in der Zone II deutlich erhöhten Gefährdungspotenzials für das Grundwasser 
verboten. 
 
Zu Nummer 13: 

Radioaktive Stoffe müssen wegen ihrer stark krebserregenden und erbgutverän-
dernden Wirkung prinzipiell aus allen Lebensmitteln ferngehalten werden. Dies gilt 
in besonderem Maße für das Trinkwasser, da schon die geringste radioaktive Be-
lastung insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern zu schweren Schädigungen 
führen kann. Eine besondere Gefahr besteht darin, dass schon die Inkorporation 
geringster Mengen radioaktiver Stoffe aufgrund der dadurch hervorgerufenen Ver-
änderungen der Zellen oder des Erbmaterials langfristig zu erheblichen Schäden 
führen kann. 

Das Risiko, das der Umgang mit radioaktiven Stoffen für die Trinkwassergewinnung 
mit sich bringt, ist innerhalb der Zone II auch bei der Einhaltung von Sicherheits-
maßnahmen für die nicht vom Verbot in Zone III B erfassten Anlagen und Anwen-
dungen nicht mehr zu tolerieren. Durch die geringe Ausdehnung der Zone II ist die 
Verweilzeit des Grundwassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrun-
nen des Wasserwerks nur noch sehr kurz (max. 50 Tage). Es bleibt somit nicht mehr 
genügend Zeit, radioaktive Stoffe, die innerhalb der Zone II z. B. bei Unfällen in das 
Grundwasser gelangt sind, zu eliminieren. 
 
Zu Nummer 14: 

Die Schutzbestimmung stellt eine Verschärfung der schon in der Zone III B und III 
A geltenden Anforderungen an Abwasserkanäle und -leitungen dar. Das Errichten, 
die Erweiterung, die Sanierung oder der Betrieb der Anlagen ist nunmehr verboten. 
Zur Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sind Anlagen, die der Entwäs-
serung vorhandener Bebauung dienen, hiervon ausgenommen, müssen aber auch 
den in der Zone III geltenden Anforderungen genügen (Beachtung des Arbeitsblat-
tes DWA-A 142 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e. V. vom Januar 2016). 

Durch die geringe Ausdehnung der Zone II ist die Verweilzeit des Grundwassers im 
Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nur noch 
sehr kurz (max. 50 Tage). Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne sterben pathogene 
Keime, die in den Abwasserleitungen vorhanden sind, nicht mehr ab. Deshalb muss 
das Errichten und Erweitern von Abwasserkanälen und -leitungen mit den genann-
ten Ausnahmen generell verboten werden. 
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Zu Nummer 15: 

In Abwassersammelgruben sind mit den Fäkalien pathogene Keime in hoher Kon-
zentration sowie kaum oder schwer eliminierbare Stoffe wie Arzneimittel enthalten. 
Das Verbot der genannten Anlagen ist notwendig, weil die davon ausgehenden Ge-
fahren selbst bei Einhaltung der schon in der Zone III B und III A dafür geltenden 
besonderen Sicherheitsanforderungen letztlich nicht völlig ausgeschlossen werden 
können. Dieses Risiko ist in der Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweil-
zeit des Grundwassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des 
Wasserwerks nicht mehr tolerierbar. 
 
Zu Nummer 16: 

In Trockentoiletten und Chemietoiletten sind mit den Fäkalien pathogene Keime in 
hoher Konzentration sowie kaum oder schwer eliminierbare Stoffe wie Arzneimittel 
oder chemische Zusatzstoffe enthalten. Das vollständige Verbot der genannten An-
lagen ist notwendig, weil die davon ausgehenden Gefahren selbst bei Einhaltung 
der schon in der Zone III B und III A dafür geltenden besonderen Sicherheitsanfor-
derungen letztlich nicht völlig ausgeschlossen werden können. Dieses Risiko ist in 
der Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des Grundwassers im 
Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nicht mehr 
tolerierbar. 
 
Zu Nummer 17: 

Die pauschale Befreiung für das Versickern und Einleiten von Niederschlagswasser 
mit wasserrechtlicher Erlaubnis in den Zonen III B und III A ist in der Zone II nicht 
mehr mit dem Schutzzweck vereinbar. Hier ist jegliche Einleitung und auch jede 
Versickerung von Niederschlagswasserabflüssen mittel und hoch belasteter Her-
kunftsflächen mit einem nicht mehr tolerierbaren Grundwasserrisiko verbunden. 

Vom Verbot ausgenommen ist das breitflächige Versickern von Niederschlagswas-
serabflüssen gering belasteter Herkunftsflächen im Sinne der Anlage 1 Nummer 3 
über die belebte Bodenzone aus einer mindestens 20 Zentimeter mächtigen und 
bewachsenen Oberbodenschicht, da hiervon kein ein Verbot rechtfertigendes Ri-
siko ausgeht. 
 
Zu Nummer 18: 

Von Straßen, Wegen und sonstigen Verkehrsflächen geht stets die besondere Ge-
fahr von Unfällen aus, bei denen große Mengen von wassergefährdenden Stoffen 
ins Grundwasser gelangen können. Diese Gefahr besteht insbesondere bei Unfäl-
len mit Tankwagen. Aber auch der Tankinhalt der Fahrzeuge bedeutet eine Gefähr-
dung. Durch Fahrverbote oder besondere Sicherheitseinrichtungen an den Ver-
kehrsanlagen kann dieses Risiko nicht vollständig ausgeschlossen werden.  

Das Errichten sowie der Um- oder Ausbau der genannten Anlagen führt darüber 
hinaus zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung durch Versiegelung, die 
in der Zone II nicht toleriert werden kann. Baumaßnahmen an vorhandenen Straßen 
zur Anpassung an den Stand der Technik und Verbesserung der Verkehrssicherheit 
unter Beachtung der Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Was-
serschutzgebieten (RiStWag) werden von dem Verbot ausgenommen. Der nach-
trägliche Ausbau von Straßen nach den RiStWag bedeutet eine Verbesserung für 
den Grundwasserschutz. Der Ausbau überwiegt dabei eine Gefährdung durch die 
Baumaßnahmen selbst. Weiterhin ist der Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen 
mit breitflächiger Versickerung der Niederschlagswasserabflüsse über die belebte 
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Bodenzone von dem Verbot ausgenommen, da hiervon kein ein Verbot rechtferti-
gendes Risiko ausgeht. 

Durch die geringe Ausdehnung der Zone II ist die Verweilzeit des Grundwassers im 
Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nur noch 
sehr kurz (max. 50 Tage). Es bleibt somit nicht mehr genügend Zeit, wassergefähr-
dende Stoffe, die innerhalb der Zone II z. B. bei Unfällen in das Grundwasser ge-
langt sind, zu eliminieren. 
 
Zu Nummer 19: 

Auftaumittel gehören der Wassergefährdungsklasse 1 an und werden im Boden 
kaum abgebaut. Sie werden an Rändern von Straßen, Wegen oder sonstigen Ver-
kehrsflächen in konzentrierter Form durch die Niederschläge in den Untergrund ein-
getragen. Dies kann über längere Zeiträume zu einer Gefährdung der öffentlichen 
Wasserversorgung führen. Als Alternative zu den Auftaumitteln können abstump-
fende Mittel verwendet werden. Zur Vermeidung von Unfallgefahren wird deren Ein-
satz auf der Bundesautobahn, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie bei auf-
tretenden Extremwetterlagen wie Eisregen von dem Verbot ausgenommen. 
 
Zu Nummer 20: 

Die Erfahrung zeigt, dass bei den genannten Einrichtungen die Abwasserentsor-
gung oft nur provisorisch gelöst wird und die Nutzer verstärkt dazu neigen, ihre Not-
durft außerhalb der dafür vorgesehenen Anlagen zu verrichten. Auch wird die ord-
nungsgemäße Abfallentsorgung in diesen Anlagen oft vernachlässigt. Ein An-
schluss an eine zentrale Kanalisation ist meist nicht möglich, was die Gefahr fäkaler 
Verunreinigungen zusätzlich erhöht. 

Das vollständige Verbot der genannten Handlungen ist notwendig, weil die davon 
ausgehenden Gefahren selbst bei Einhaltung der schon in der Zone III dafür gelten-
den Beschränkungen letztlich nicht völlig ausgeschlossen werden können. Dieses 
Risiko ist in der Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des Grund-
wassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks 
nicht mehr tolerierbar. 
 
Zu Nummer 21: 

Die genannten Einrichtungen sind mit einem regen Besucher- und Kfz-Verkehr ver-
bunden. Es bestehen Gefährdungen durch aus Kraftfahrzeugen austretende Kraft-
stoffe, Öl, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Abrieb aus Reifen und Bremsbelägen. 
Die Erfahrung zeigt, dass bei Sportanlagen die Abwasserentsorgung teilweise ver-
nachlässigt oder nur provisorisch gelöst wird. Sportanlagen können jedoch zu einem 
erhöhten Publikumsverkehr und somit zu einem vermehrten Abwasseranfall in die-
sem Bereich führen. Die Grünflächen müssen intensiv bewässert und mit Pflanzen-
schutzmitteln behandelt werden. Es besteht die Gefahr, dass erhebliche Mengen 
gesundheitsgefährdender Pflanzenschutzmittel ins Grundwasser gelangen. 
Dadurch entsteht ein Gefährdungspotenzial für das Grundwasser. Die Schutzbe-
stimmung soll solchen schädlichen Entwicklungen entgegenwirken. 

Das vollständige Verbot von Sportanlagen ist notwendig, weil die davon ausgehen-
den Gefahren selbst bei Einhaltung der schon in den Zone III B und III A dafür gel-
tenden Beschränkungen letztlich nicht völlig ausgeschlossen werden können. Die-
ses Risiko ist in der Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des 
Grundwassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Was-
serwerks nicht mehr tolerierbar. 
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Zu Nummer 22: 

Die genannten Handlungen sind mit einem regen Besucher- und Kfz-Verkehr ver-
bunden. Es bestehen Gefährdungen durch aus Kraftfahrzeugen austretende Kraft-
stoffe, Öl, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Abrieb aus Reifen und Bremsbelägen. 
Weiterhin bestehen Gefährdungen durch nicht ordnungsgemäße Abfall und Abwas-
serentsorgung, die auch durch die schon in der Zone III A geltende Schutzbestim-
mung nicht völlig ausgeschlossen werden können. 
 
Zu Nummer 23: 

In Baustelleneinrichtungen und Baustofflagern wird regelmäßig mit größeren Men-
gen wassergefährdender Stoffe wie Kraft- und Schmierstoffe, Farben, Lösungsmit-
tel, Isoliermittel etc. umgegangen. Des Weiteren besteht die Gefahr des Austrags 
von Härtebildnern (z. B. Kalzium, Magnesium oder Sulfate) aus den Baustoffen in 
das Grundwasser. Gerade wegen des oft provisorischen Charakters der genannten 
Anlagen besteht hier die Gefahr, dass wassergefährdende Stoffe in das genutzte 
Grundwasser gelangen. 
 
Zu Nummer 24: 

Mit Bohrungen können die das Grundwasser schützenden Deckschichten durchör-
tert werden. Es entsteht die Gefahr, dass auf diesen Wegen Schadstoffe direkt ohne 
vorherige Passage der ungesättigten Bodenzone in das Grundwasser gelangen und 
innerhalb kürzester Zeit in den Brunnen der Wasserversorgungsanlagen eintreffen. 
Die Ausnahmebestimmung ist notwendig, um Maßnahmen zur Abwehr von Gefah-
ren für das Grundwasser zu ermöglichen. Diese Maßnahmen erfordern oft das Ab-
teufen von Bohrungen, um z. B. Grundwassermessstellen oder Sanierungsbrunnen 
zu errichten. 
 
Zu Nummer 25: 

Unterirdische Sprengungen können die Schutzfunktion der Grundwasserüberde-
ckung beeinträchtigen. Außerdem kann die Grundwasserbeschaffenheit durch zahl-
reiche Reaktionsprodukte der Sprengstoffe beeinträchtigt werden. Weiterhin be-
steht die Gefahr, dass Bereiche höherer Durchlässigkeit in der Grundwasserüber-
deckung entstehen. Dadurch verringert sich möglicherweise die Fließzeit und somit 
die Schutzfunktion innerhalb der Zone II. 

Das vollständige Verbot der genannten Handlung ist notwendig, weil die davon aus-
gehenden Gefahren selbst bei Einhaltung der schon in den Zonen III B und III A 
dafür geltenden Beschränkungen letztlich nicht völlig ausgeschlossen werden kön-
nen. Dieses Risiko ist in der Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit 
des Grundwassers im Untergrund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des 
Wasserwerks nicht mehr tolerierbar. 
 
Zu Nummer 26: 

Das Errichten oder Erweitern von baulichen Anlagen ist in aller Regel mit einem 
verstärkten Anfall von Abwasser und Abfällen sowie mit einer Zunahme des Um-
ganges mit wassergefährdenden Stoffen verbunden. Dies gilt sowohl bei der Her-
stellung als auch bei der späteren Nutzung der Anlagen. Des Weiteren werden Flä-
chen versiegelt und es wird die belebte Bodenzone geschädigt. Die das Grundwas-
ser schützenden Deckschichten werden durch Erdaufschlüsse, Baugruben etc. be-
einträchtigt. 
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Das vollständige Verbot von baulichen Anlagen ist notwendig, weil die davon aus-
gehenden Gefahren selbst bei Einhaltung von besonderen Sicherheitsanforderun-
gen letztlich nicht völlig ausgeschlossen werden können. Dieses Risiko ist in der 
Zone II aufgrund der hier nur noch kurzen Verweilzeit des Grundwassers im Unter-
grund bis zum Eintreffen in den Förderbrunnen des Wasserwerks nicht mehr tole-
rierbar. 

Veränderungen in vorhandenen Gebäuden und Instandhaltungsmaßnahmen blei-
ben unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zulässig. 

 
Zu § 6 (Schutz der Zone I): 

Die Fassungszone ist die unmittelbar an den Brunnen angrenzende Zone und hat 
nur eine sehr geringe Ausdehnung. Jegliches Risiko einer Beeinträchtigung des 
Grundwassers, einer Beschädigung oder Verunreinigung der Brunnen oder einer 
Verletzung der das Grundwasser schützenden Deckschichten muss vollkommen 
ausgeschlossen werden. Die Zone I soll allein der wasserwirtschaftlichen Nutzung 
dienen.  

Aus diesen Gründen sind das Betreten und Befahren, die landwirtschaft-, forstwirt-
schaft- und gartenbauliche Nutzung sowie Veränderungen und Aufschlüsse der 
Erdoberfläche verboten. Mit diesen Verboten werden in Verbindung mit den bereits 
in den Zonen III B, III A und II geltenden Schutzbestimmungen alle denkbaren Ge-
fahren weitestgehend ausgeschlossen. Maßnahmen zur Wassergewinnung sind 
aufgrund der in § 7 getroffenen Ausnahmebestimmungen möglich. 

 
Zu § 7 (Maßnahmen zur Wassergewinnung und -verteilung): 

Die genannten Verbote stehen bestimmten Maßnahmen zur Wassergewinnung und 
–verteilung entgegen, die regelmäßig notwendig sind. Da aber das Ziel der Verord-
nung nicht die Einschränkung, sondern der Schutz der öffentlichen Wasserversor-
gung ist, ist die in § 7 getroffene Ausnahmebestimmung zur Lösung des sonst auf-
tretenden Widerspruches notwendig. 

 
Zu § 8 (Widerruf von Befreiungen): 

Zu Absatz 1: 

Die in § 52 Absatz 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes genannten Vorausset-
zungen für die Befreiung könnten nach der Erteilung der Befreiung u. U. wieder 
wegfallen oder ggf. den Schutzzweck gefährden. In diesen Fällen muss die Befrei-
ung widerrufen werden können. Dies wird mit der Bestimmung in Absatz 1 gewähr-
leistet. 

Die Widerruflichkeit besteht für Zulassungen, die eine Befreiung konzentrieren nur, 
wenn dies gemäß § 1 Absatz 1 des Brandenburgischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes i.V.m. § 36 Absatz 2 Nummer 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes aus-
drücklich vorgesehen wird. 

Die Befreiung kann überdies gemäß § 1 Absatz 1 des Brandenburgischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes, § 36 Absatz 2 Nummer 3 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes mit Bedingungen und Auflagen (insbesondere zum Grundwasserschutz) ver-
bunden werden, wenn dies im Einzelfall notwendig sein sollte. 
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Die Bestimmung, dass die Befreiung abweichend von § 1 Absatz 1 des Branden-
burgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes i. V. m. § 37 Absatz 2 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes der Schriftform bedarf, dient der Rechtssicherheit des Inhabers 
der Befreiung und der unteren Wasserbehörde. 

Der Vorbehalt des Widerrufes gilt nicht für die Befreiung von den Verboten für die 
Aufstellung bauleitplanerischer und bauplanerischer Satzungen als Ausdruck ge-
meindlicher Planungshoheit, mittels derer städtebauliche Belange geregelt und eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten werden soll. 

 
Zu Absatz 2: 

Wenn die Voraussetzungen für die Befreiung weggefallen sind, kann es auch sein, 
dass das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung, 
die Wiederherstellung des früheren Zustandes erfordert. Mit der Bestimmung in Ab-
satz 2 wird die untere Wasserbehörde deshalb ermächtigt, unter den v. g. Voraus-
setzungen gegenüber dem Grundstückseigentümer die Wiederherstellung des 
früheren Zustandes anzuordnen. 

 
Zu § 9 (Sicherung und Kennzeichnung des Wasserschutzgebietes): 

Zu Absatz 1: 

Diese Bestimmung ermächtigt die untere Wasserbehörde gemäß § 52 Absatz 1 
Nummer 3 des Wasserhaushaltsgesetzes, dem Begünstigten aufzugeben, die Zone 
I gegen unbefugtes Betreten zu sichern. Grundsätzlich ist eine Umzäunung der 
Zone I zur Durchsetzung der Bestimmungen des § 6 wünschenswert, aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten jedoch nicht immer machbar. Die Ermächtigung ist gleich-
wohl notwendig, da gegenwärtige oder künftige Gegebenheiten eine entsprechende 
Anordnung der unteren Wasserbehörde notwendig machen können. 

 
Zu Absatz 2: 

Diese Bestimmung ermächtigt die untere Wasserbehörde gemäß § 52 Absatz 1 
Nummer 3 des Wasserhaushaltsgesetzes, dem Begünstigten aufzugeben, bei der 
Straßenverkehrsbehörde die Kennzeichnung des Wasserschutzgebietes durch Ver-
kehrszeichen zu veranlassen. Grundsätzlich ist eine entsprechende Beschilderung 
des Wasserschutzgebietes zu jedermanns Information sehr wichtig, jedoch nicht im 
gesamten Schutzgebiet sinnvoll. Die untere Wasserbehörde kann daher gegenüber 
dem Wasserwerksbetreiber eine sinnvolle und verhältnismäßige Beschilderung an-
ordnen. 
 

Zu § 10 (Duldungspflichten): 

Zu Absatz 1: 

Die wasserbehördliche Überwachung des Wasserschutzgebietes, insbesondere 
hinsichtlich der Befolgung der Vorschriften dieser Verordnung und der nach ihr ge-
troffenen Anordnungen ist zur Durchsetzung des mit der Verordnung angestrebten 
besonderen Grundwasserschutzes unabdingbar. Weiterhin ist es für das rechtzei-
tige Erkennen von Gefahren für die öffentliche Wasserversorgung wichtig, dass Ge-
wässer und Boden beobachtet werden. 

Daher wird von der Ermächtigung gemäß § 52 Absatz 1 Nummer 2 Wasserhaus-
haltsgesetz Gebrauch gemacht, wonach die Eigentümer und Nutzungsberechtigten 
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von Grundstücken zur Duldung bestimmter Maßnahmen verpflichtet werden kön-
nen. 

 
Zu Absatz 2: 

Mit der Bestimmung wird die aufgrund von § 52 Absatz 1 Nummer 2 Wasserhaus-
haltsgesetz bestehende Ermächtigung wahrgenommen, wonach die Eigentümer 
und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zur Duldung bestimmter Maßnahmen 
verpflichtet werden können. 

Das Wasserversorgungsunternehmen ist nicht Eigentümer aller für die Sicherungs- 
und Kennzeichnungsmaßnahmen in Betracht kommenden Grundstücke der Zone I. 
Deshalb ist die Ermächtigung der unteren Wasserbehörde, Eigentümer und Nut-
zungsberechtigte von Grundstücken im Wasserschutzgebiet zur Duldung der unter 
Nummer 1 genannten Handlungen zu verpflichten, zur Durchsetzung der mit § 9 
Absatz 1 und Absatz 2 angestrebten Ziele erforderlich. 

Das Beobachten, Messen und Untersuchen des Grundwassers und die Entnahme 
von Boden und Vegetationsproben ist für das rechtzeitige Erkennen von Gefahren 
für die öffentliche Wasserversorgung unabdingbar. Das Anlegen und Betreiben von 
Grundwassermessstellen kann für die Untersuchung des Grundwassers erforder-
lich sein. Die Bestimmungen in Nummer 3 und Nummer 4 gewährleisten, dass Ei-
gentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken die Nutzung ihrer Grundstü-
cke für die Sicherungs-, Beobachtungs- und Untersuchungsmaßnahmen auf der 
Grundlage wasserbehördlicher Anordnungen dulden müssen. 

Die erforderlichen Anordnungen sind Verwaltungsakte im Sinne des § 1 des Bran-
denburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes i. V. m. § 35 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes. Die in Absatz 4 getroffene Bestimmung, dass die Anordnungen 
durch schriftlichen Bescheid zu ergehen haben, dient der Rechtssicherheit der be-
troffenen Eigentümer oder Nutzungsberechtigten und der Behörde. 

Durch das Abteufen von Grundwassermessstellen könnten bergrechtliche Belange 
berührt werden. Deshalb ergeht die Entscheidung in diesem Fall im Benehmen mit 
der zuständigen Bergbehörde. 

 

Zu Absatz 3: 

Wer im Wasserschutzgebiet Dünger, Pflanzenschutzmittel oder Biozide einsetzt, 
muss die Aufzeichnungen darüber 7 Jahre aufbewahren und der unteren Wasser-
behörde auf Verlangen vorzeigen. Nur so ist ein Vollzug dieser Schutzbestimmun-
gen abgesichert. 

 
Zu § 11 (Übergangsregelung): 

Zu Absatz 1: 

Die Anpassung bestehender Anlagen an die in den Verbotsbestimmungen § 3 Num-
mern 3, 4 und 7 sowie § 4 Nummer 1 genannten Anforderungen kann sehr aufwän-
dig sein. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit wird den Betreibern von Anlagen 
zum Umgang mit Gülle, Jauche und Silosickersaft eine einjährige Frist eingeräumt, 
innerhalb derer entsprechende Anpassungsmaßnahmen durchgeführt werden kön-
nen. § 3 Nummer 5 enthält in Buchstabe b) bereits eine ausreichende Übergangs-
regelung. 
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Zu Absatz 2: 

Ein sofortiges Verbot der in Absatz 2 genannten Handlungen wäre unverhältnismä-
ßig. Für die genannten Handlungen sollten deshalb innerhalb des ersten Jahres 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung eine wasserrechtliche Erlaubnis oder eine Be-
freiung beantragt werden, in der die Gefährdung des Schutzzwecks geprüft wird und 
ggf. über weitergehende technische Anforderungen, wie Niederschlagswasserbe-
handlungsanlagen oder andere Beseitigungswege entschieden werden muss. 

 
Zu § 12 (Ordnungswidrigkeiten): 

Zu Absatz 1: 

Damit die Vornahme eine nach §§ 3 bis 6 verbotenen Handlung als Ordnungswid-
rigkeit geahndet werden kann, ist es entsprechend der in § 103 Absatz 1 Nummer 
7 a des Wasserhaushaltsgesetzes getroffenen Bestimmungen erforderlich, dass die 
Rechtsverordnung für die entsprechenden Tatbestände auf diese gesetzlichen 
Grundlagen verweist.  

Der Verstoß gegen das Verbot nach § 4 Nummer 16 stellt keine Ordnungswidrigkeit 
nach § 103 Absatz 1 Nummer 7 a des Wasserhaushaltsgesetzes dar, weil dieses 
Verbot typischerweise von den Straßenverkehrsbehörden überwacht und Verstöße 
von diesen geahndet werden. 
 
Zu Absatz 2: 

Der Bußgeldrahmen ergibt sich aus § 103 Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes. 

 
Zu § 13 (Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften): 

Wenn Verfahrens-, Form- und Abwägungsfehler nicht innerhalb bestimmter in § 16 
des Brandenburgischen Wassergesetzes geregelter Fristen geltend gemacht wer-
den, sind sie unbeachtlich. Diese Heilungsmöglichkeit setzt aber voraus, dass im 
Verordnungstext darauf hingewiesen wird (§ 16 Absatz 4 Satz 3 BbgWG). 

 
Zu § 14 (Inkrafttreten): 

Mit dem Inkrafttreten der Verordnung wird der Zeitpunkt des Beginns seiner rechtli-
chen Wirksamkeit definiert.  
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Begriffsbestimmungen        Anlage 1 

1. Umrechnungsschlüssel für Großvieheinheiten 

Tierart Großvieheinheiten 

Kälber (außer Mastkälber) und Jungvieh unter 6 Monaten 0,300 

Mastkälber  0,400 

Rinder von 6 Monaten bis 2 Jahren   0,600 

Rinder von mehr als 2 Jahren  1,000 

Equiden unter 6 Monaten (Pferde, Esel, Ponys)  0,500 

Equiden von mehr als 6 Monaten (Pferde, Esel, Ponys)  1,000 

Mutterschafe 0,150 

Schafe (außer Mutterschafe) von mehr als 1 Jahr  0,100 

Ziegen  0,150 

Ferkel  0,020 

Mastschweine   

– bei Betrachtung der gesamten Mastdauer  0,130 

– bei zweistufiger Betrachtung:   

 = Läufer (20 bis 50 kg) 0,060 

 = sonstige Mastschweine (über 50 kg) 0,160 

Zuchtschweine  0,300 

Geflügel  0,004 

Damwild bis zu 18 Monaten  0,050 

Damwild über 18 Monate  0,110 

Rotwild bis zu 18 Monaten  0,100  

Rotwild über 18 Monate  0,220 

Lama 0,300 

Laufvögel (z. B. Strauße)  0,240 

Mutteralpaka  0,150 
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2. „Freilandtierhaltung“ liegt vor, wenn die unter Nummer 1 genannten Tierarten 

im Freien gehalten werden. 

3. Schwarzbrache ist gepflügter Ackerboden ohne Einsaat einer nachfolgenden 
Zwischen- oder Hauptfrucht, soweit dies nicht durch extreme Witterungsbedin-
gungen ausgeschlossen ist. 

4. Niederschlagswasserabflüsse gering belasteter Herkunftsflächen stammen 
zum Beispiel von: 

– Gründächern, Wiesen oder Kulturland mit möglichem Niederschlagsabfluss 
in das Entwässerungssystem,  

– Dachflächen mit keinen oder nur geringen Anteilen aus unbeschichteten 
Metallen (Kupfer, Zink, Blei), 

– Terrassenflächen in Wohngebieten oder mit diesen vergleichbaren Gewer-
begebieten, 

– Rad- oder Gehwegen in Wohngebieten oder außerhalb des Spritz- und 
Sprühfahnenbereiches von Straßen (Abstand über 3 Meter), 

– Hofflächen oder PKW-Parkplätzen in Wohngebieten oder mit diesen ver-
gleichbaren Gewerbegebieten,  

– wenig befahrenen Verkehrsflächen (bis zu 2 000 Kraftfahrzeuge in 24 Stun-
den), wie Anlieger- oder Erschließungsstraßen in Wohngebieten oder mit 
diesen vergleichbaren Gewerbegebieten sowie verkehrsberuhigten Berei-
chen. 



 

Anlage 2 

(zu § 2 Absatz 1) 

Abgrenzung der Schutzzonen 

1. Vorbemerkung 

Das Wasserwerk Schönow des Zweckverbandes Ostuckermärkische Wasserver-
sorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA) befindet sich ca. 200 m nördlich des 
Ortes Schönow westlich der Kreisstraße nach Blumberg (K 7308) in der Schönower 
Bahnhofstraße. Die Brunnen der Wasserfassungen liegen auf dem Wasserwerks-
gelände nördlich des Ortes Schönow, dem Flurstück 542 und dem nördlich angren-
zenden Flurstück 145/3 der Flur 2 in der Gemarkung Schönow.  
 
Hinweis: Alle in dieser Anlage genannten Nord- und Ostwerte sind UTM Koordina-

ten im System ETRS 89 Zone 33. 

Die im Folgenden genannten Verkehrswege sind selbst nicht Bestandteil der 

Schutzzonen, soweit sie deren Begrenzung bilden. 

 

2. Fassungsbereich (Zone I) 

Die Grenzen der Zonen I verlaufen als Kreise mit einem Radius von 10 m um die 

Brunnenstandorte als Mittelpunkte.  

In der nachfolgenden Tabelle werden die Brunnen aufgeführt, die die Ausgangs-

punkte der vorstehenden Beschreibung den Zonen I bilden. 

Brunnennummer Ost-Wert (m) Nord-Wert (m) 

1 443352 5892905 

2 443344 5892929 

3 443346 5892946 

4 443333 5892966 

5 443358 5892954 

 

Folgende Flurstücke werden von den Zonen I teilweise erfasst:  

Gemarkung Schönow, Flur 2, Flurstücke 145/3, 542 

 

 

 

3. Engere Schutzzone (Zone II) 

Die inneren Grenzen der Zone II verlaufen entlang der Grenzen der Zonen I. 
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Die Schutzzone II liegt innerhalb der Gemarkung Schönow. 

Die Beschreibung der äußeren Grenze der Zone II beginnt an der nördlichen Be-

bauungsgrenze von Schönow westlich der K 7308 am südöstlichen Eckpunkt des 

Flurstücks 540 der Flur 2 in der Gemarkung Schönow.  

 

Beginnend am südöstlichen Eckpunkt des Flurstücks 540 der Flur 2 in der Gemar-

kung Schönow verläuft die äußere Grenze der Zone II im Uhrzeigersinn ca.75 m in 

westlicher Richtung entlang der südlichen Grenze des Flurstücks 540 bis zu dessen 

südwestlichen Eckpunkt,  

von dort ca. 26 m in nördlicher Richtung entlang der westlichen Grenze des Flur-

stücks 540 bis zu dessen nordwestlichem Eckpunkt,  

von dort ca. 21 m in westlicher Richtung an der südlichen Grenze des Flurstücks 

542 bis zu seinem südwestlichen Eckpunkt,  

von dort ca. 229 m in nördlicher Richtung entlang der westlichen Grenze der Flur-

stücke 542 und 145/3 bis zum nordwestlichen Eckpunkt des Flurstücks 145/3, von 

dort ca. 127 m in nordöstlicher Richtung entlang der nordwestlichen Grenze der 

Flurstücke 145/3 und 366 die Schönower Bahnhofstraße kreuzend bis zum nord-

östlichen Eckpunkt des Flurstücks 366, der Schönower Bahnhofstraße (K 7308), 

von dort ca. 10 m in nordöstlicher Richtung entlang der nordwestlichen Grenze des 

Flurstücks 547 bis zu einem Punkt mit den Koordinaten R: 443456  H: 5893143 am 

Forstweg, 

von dort ca. 28 m in ostsüdöstlicher Richtung entlang des Forstweges bis zu einem 

Punkt mit den Koordinaten R: 443484  H: 5893139 auf der südwestlichen Grenze 

des Flurstücks 141, 

von dort ca. 63 m in südsüdöstlicher Richtung entlang der westlichen Grenze des 

Flurstücks 141 bis zu einem Punkt mit den Koordinaten R: 443510  H: 5893081, 

von dort ca. 78 m in südsüdwestlicher Richtung entlang einer forstlichen Bestands-

grenze bis zu einem Punkt mit den Koordinaten R: 443503   H: 5893003    an einem 

von Südwest nach Nordost verlaufenden Forstweg, 

von dort den Forstweg in südlicher Richtung querend ca. 202 m entlang dem in 

südlicher Richtung verlaufenden Forstweg folgend bis zum nordöstlichen Eckpunkt 

des Flurstücks 75/2 der Flur 3 in der Gemarkung Schönow, 

von dort ca. 51 m in westlicher Richtung entlang der nördlichen Grenzen der Flur-

stücke 75/2 und 75/1 bis zu dessen nordwestlichem Eckpunkt, 

von dort ca. 39 m entlang einer gedachten geraden Linie die Flurstücke 545, 543 

und 12 der Flur 3 Gemarkung Schönow (Schönower Bahnhofstraße) querend bis 

an den südöstlichen Eckpunkt des Flurstücks 540 der Flur 2 in der Gemarkung 

Schönow dem Ausgangspunkt der Beschreibung der äußeren Grenze der Zone II. 

 

Folgende Flurstücke liegen vollständig oder teilweise (tw.) in der Schutzzone II: 

Gemarkung Schönow, Flur 2, Flurstücke 145/3, 366, 539, 540, 541, 542, 543 (tw.), 
544, 545 (tw.), 546, 547 (tw.), 

Gemarkung Schönow, Flur 3, Flurstück 12 (tw.). 
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4. Weitere Schutzzone Zone III A 

Die Beschreibung der Grenze der Zone III A beginnt am nordöstlichen Eckpunkt des 

Flurstücks 75/2 der Flur 3 in der Gemarkung Schönow. 

Hier beginnend verläuft die Grenze der Zone III A im Uhrzeigersinn zunächst inner-

halb des Flurstück 547 der Flur 2 der Gemarkung Schönow ca. 202 m in nördlicher 

Richtung entlang eines Forstweges bis zu einem Punkt mit den Koordinaten R: 

443503  H: 5893003 einer Forstwegekreuzung,  

von dort ca. 78 m in nordöstlicher Richtung entlang der Bestandsgrenze der Kie-

fernaufforstung bis zum Ende des Bestandes bis zu einem Punkt auf der südwest-

lichen Grenze des Flurstücks 141 mit den Koordinaten R: 443510  H: 5893082,  

von dort ca. 63 m in nordnordwestlicher Richtung entlang der westlichen Grenze 

des Flurstücks 141 bis zu einem Punkt mit den Koordinaten R: 443484  H:5893139 

am Forstweg südöstlich des Bahnhofs Schönow,  

von dort ca. 1660 m in nordöstlicher Richtung entlang des Forstweges südöstlich 

der Flurstücke 534,15,16,17 und 18 an der Bahnstrecke Berlin – Stettin bis zur 

Forstwegkreuzung Blumberg – Woltersdorf an der südwestlichen Flurstücksgrenze 

des Flurstücks 80 mit den Koordinaten R: 444881  H: 5894014, 

von dort ca. 404 m in südöstlicher Richtung entlang des Forstweges Blumberg – 

Woltersdorf an der südwestlichen Grenze des Flurstücks 80 bis zum östlichen Eck-

punkt des Flurstücks 81 an der Forstwegkreuzung, der südöstlichen Grenze der Flur 

2 der Gemarkung Schönow,  

von dort ca. 290 m in südsüdwestlicher Richtung entlang des Forstweges an der 

südöstlichen Grenze der Flur 2 der Gemarkung Schönow bis zu einer Forstweg-

kreuzung am nordöstlichen Eckpunkt des Flurstücks 150, 

von dort ca. 390 m in westsüdwestlicher Richtung entlang der nördlichen Grenze 

des Flurstücks 150 dem Forstweg bis zum südwestlichen Eckpunkt des  

Flurstücks 106, einem aus Nordwesten einmündenden Weg, 

von dort ca. 59 m in südöstlicher Richtung das Flurstück 150 (Forstweg) querend 

entlang des einmündenden Forstweges an der westlichen Grenze des Flurstücks 

226 bis zu einem Punkt mit den Koordinaten R: 444759   H: 5893409, 

von dort ca. 523 m in südwestlicher Richtung parallel in einer Entfernung von ca.  

50 m südöstlich des Flurstücks 150 dem Forstweg Schönow – Casekow folgend, 

die Forstflächen Flurstück 225, den Forstweg Flurstück 224 und das Flurstück 222 

querend bis an dessen südöstlichen Eckpunkt, an einem von Nordwest nach Südost 

verlaufenden Forstweg, 

von dort ca. 57 m entlang des Forstweges in nordwestlicher Richtung entlang der 

südwestlichen Grenzen der Flurstücke 222 und 380 bis zum nordöstlichen Eckpunkt 

des Flurstücks 184 an der Forstwegkreuzung, 

von dort ca. 10 m in nordwestlicher Richtung, das Flurstück 150 den Forstweg 

Schönow-Casekow kreuzend, zum südöstlichen Eckpunkt des Flurstücks 124, 

von dort ca. 815 m in südwestlicher Richtung entlang des Forstweges Schönow-

Casekow an der nordwestlichen Grenze des Flurstücks 150 dem Forstweg bis zum 

südwestlichen Eckpunkt des Flurstücks 141 folgend, 
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von dort ca. 46 m in nordnordwestlicher Richtung entlang der nördlichen Grenze 

des Flurstücks 529 bis zu dessen nordöstlichem Eckpunkt, 

von dort ca.37 m in westnordwestlicher Richtung entlang der nördlichen Grenzen 

der Flurstücke 529 und 530 bis zum nordwestlichen Eckpunkt des Flurstücks 530, 

von dort ca. 40 m in westlicher Richtung entlang einer gedachten geraden Linie bis 

zum nordöstlichen Eckpunkt des Flurstücks 20/2 in der Flur 3 der Gemarkung 

Schönow, 

von dort ca. 101 m in westnordwestlicher Richtung bis zum nordöstlichen Eckpunkt 

des Flurstücks 75/2 in der Flur 3 der Gemarkung Schönow, dem Ausgangspunkt 

der Beschreibung der Grenze der Zone III A. 

 

5. Weitere Schutzzone Zone III B 

Die Beschreibung der Grenze der Zone III B beginnt am nordwestlichen Eckpunkt 

des Flurstücks 87 in der Flur 2 der Gemarkung Schönow am Forstweg Blumberg-

Woltersdorf. 

 

Beginnend am nordwestlichen Eckpunkt des Flurstücks 87 in der Flur 2 der Gemar-

kung Schönow verläuft die Grenze der Zone III B im Uhrzeigersinn ca. 62 m in nord-

nordwestlicher Richtung die Flurstücke 18, 536 (Bahnstrecke Berlin – Stettin) sowie 

das Flurstück 10 querend entlang des ehemaligen Forstweges Blumberg-Wolters-

dorf bis zum südöstlichen Eckpunkt des Wegeflurstücks 82/2, 

von dort ca. 785 m in nordöstlicher Richtung dem Forstweg innerhalb des Flurstücks 

10 folgend bis zum nordöstlichen Eckpunkt des Flurstücks 10 der Flur 2 in der Ge-

markung Schönow, 

von dort ca. 116 m in nordwestlicher Richtung innerhalb des Flurstücks 39 entlang 

des ehemaligen Weges bis zu einem Punkt mit den Koordinaten R: 445238   

H: 5894681 auf der nordöstlichen Grenze des Flurstücks 40,   

von dort ca. 55 m in nordwestlicher Richtung entlang der südwestlichen Flurstücks-

grenze des Flurstücks 39 bis zu dessen nordwestlichem Eckpunkt am Waldrand, 

von dort ca. 178 m in nordöstlicher Richtung entlang des Waldrandes bis zum nörd-

lichen Eckpunkt des Flurstücks 37, 

von dort ca. 52 m in ostsüdöstlicher Richtung entlang der nördlichen Grenze des 

Flurstückes 36 bis zum südöstlichen Eckpunkt des Flurstücks 33, 

von dort ca. 42 m in nordnordöstlicher Richtung entlang der östlichen Grenze des 

Flurstücks 33 bis zu dessen nordöstlichem Eckpunkt, 

von dort ca. 40 m in nordnordöstlicher Richtung das Flurstück 247 der Flur 1 in der 

Gemarkung Biesendahlshof in einer geraden gedachten Linie querend bis zu einem 

Punkt mit den Koordinaten R: 445418  H: 5894891 auf der südlichen Grenze des 

Flurstücks 26 der Flur 2 in der Gemarkung Casekow am Waldrand, 

von dort ca. 560 m in nordnordöstlicher Richtung in einer geraden gedachten Linie 

die Flurstücke 26, 24, 20 und 15 querend bis zu einem Punkt mit den Koordinaten 

R: 445295  H: 5895437 auf der südlichen Grenze des Wegeflurstücks 14, dem Weg 

Blumberg – Casekow, 
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von dort ca. 645 m in östlicher Richtung an der südlichen Grenze des Flurstücks 14 

entlang des Weges Blumberg – Casekow bis zu einem Punkt mit den Koordinaten 

R: 445934 H: 5895516,  

von dort ca. 242 m in südlicher Richtung die Flurstücke 19 und 20 querend bis zum 

nordöstlichen Eckpunkt von Flurstück 22, 

von dort ca. 150 m in südsüdwestlicher Richtung entlang der östlichen Grenze des 

Flurstücks 22 bis zu dessen südöstlichem Eckpunkt, 

von dort ca. 28 m in ostsüdöstlicher Richtung entlang der südlichen Grenze des 

Flurstückes 23 bis zu dessen südöstlichen Eckpunkt, 

von dort ca. 124 m in südwestlicher Richtung entlang der südöstlichen Grenzen der 

Flurstücke 20 und 24 (an der Gemarkungsgrenze Casekow – Biesendahlshof) pa-

rallel zur Bahnstrecke Berlin – Stettin bis zu einem Punkt mit den Koordinaten R: 

445821  H: 5895032, 

von dort ca. 42 m in südlicher Richtung den Bahnkörper Berlin – Stettin, Flurstück 

249 der Flur 1 in der Gemarkung Biesendahlshof, querend bis zum südwestlichen 

Eckpunkt des Flurstücks 152, 

von dort ca. 71 m in östlicher Richtung entlang der südlichen Grenzen der Flurstü-

cke 152, 154 bis zu einem Punkt mit den Koordinaten R: 445887  H: 5894986, 

von dort ca. 272 m in südwestlicher Richtung in einer geraden gedachten Linie die 

Flurstücke 178/2 und 151 querend bis zu einem Punkt mit den Koordinaten 

R:445718  H:5894772 auf der nördlichen Grenze des Flurstücks 145 am Waldrand, 

von dort ca. 148 m in südsüdöstlicher Richtung in einer geraden gedachten Linie 

die Flurstücke 145 und 146 querend bis zum südöstlichen Eckpunkt des Flurstücks 

146 am Forstweg, 

von dort ca. 4 m, das Flurstück 133, den Forstweg, in südlicher Richtung querend, 

bis zu einem Punkt mit den Koordinaten R: 445733 H: 5894621 auf der nördlichen 

Grenze des Flurstücks 120, 

von dort ca. 22 m in ostnordöstlicher Richtung entlang der nördlichen Grenzen des 

Flurstücks 120 dem Forstweg folgend bis zu dessen nordöstlichem Eckpunkt, 

von dort ca. 221 m in südwestlicher Richtung entlang der nordwestlichen Grenze 

der Flurstücke 121 und 111, das Flurstück 104, den Forstweg, querend bis zu einem 

Punkt mit den Koordinaten R: 445614  H: 5894454 auf der Gemarkungsgrenze 

Schönow – Biesendahlshof, der nordöstlichen Grenze des Flurstücks 21 der Flur 2 

in der Gemarkung Schönow, 

von dort ca. 248 m in südöstlicher Richtung entlang der nordöstlichen Grenze des 

Flurstücks 21 (Gemarkungsgrenze Biesendahlshof – Schönow) den Forstweg ent-

lang bis zu dessen südöstlichen Eckpunkt an der Forstwegekreuzung Schönow – 

Casekow, 

von dort ca. 770 m in südwestlicher Richtung entlang der nordwestlichen Grenze 

des Flurstücks 104 der Flur 1 in der Gemarkung Biesendahlshof, dem Forstweg 

Casekow-Schönow (Gemarkungsgrenze), bis zum südlichen Eckpunkt des Wege-

flurstücks 80 der Flur 2 in der Gemarkung Schönow, dem von Nordwesten einmün-

denden Forstweg Blumberg – Woltersdorf, 
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von dort ca. 418 m in nordwestlicher Richtung entlang der südwestlichen Grenze 

des Wegeflurstücks 80, dem Forstweg Blumberg-Woltersdorf, bis zum nördlichen 

Eckpunkt des Flurstücks 87 in der Flur 2 der Gemarkung Schönow, dem Ausgangs-

punkt der Beschreibung der Grenze der Zone III B. Der Forstweg Blumberg – Wol-

tersdorf ist in diesem Abschnitt Bestandteil der Schutzzone III B.
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